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QUALITÄTSSTANDARDS FÜR TRÄGER >> 

PRÄAMBEL 

Der Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung richtet sich mit dem Bundesfreiwilligendienst Kultur und 
Bildung als Bildungs- und Orientierungsangebote an Menschen ab 27 Jahre. Er kombiniert praktisches Engagement 
von Freiwilligen in einer Einsatzstelle mit begleitender Bildungsarbeit durch den Träger.  

Ziel der Bildungsarbeit ist es, Menschen darin zu unterstützen, emanzipiert und selbstbestimmt zu handeln, verant-
wortungsbewusst zu agieren und sich kulturinteressiert und engagiert in die Gesellschaft einzubringen. 

Die Bildungsarbeit der Träger steht unter folgenden Prämissen: 

 Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung ermöglicht durch eine gemeinwohlorientierte Praxis und die 
Reflexion des eigenen Engagements sowie gesellschaftlicher Engagementstrukturen das Verantwortungs-
bewusstsein von Menschen (und Organisationen). 

 Im Sinne der Persönlichkeitsbildung fördert der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung die Gestaltung 
eigener Lebensperspektiven.  

 Im Rahmen der kulturellen Bildung geht es um die Integration und Entwicklung der Freiwilligen durch Ausei-
nandersetzung mit ihrer kulturellen Identität und den Lebensstilen anderer und folglich um die Anerkennung 
kultureller Vielfalt. Künstlerische Bildungsprozesse befördern zudem die Entwicklung der ästhetischen Aus-
drucksfähigkeit der Freiwilligen.  

 Im Sinne einer sozialen Bildung erhalten die Freiwilligen Gelegenheiten, ihr sozial-kommunikatives Hand-
lungsrepertoire zu erweitern, soziale Anerkennung zu erfahren sowie durch gesellschaftliche Reflexion ihre 
Tätigkeiten in soziale Zusammenhänge zu setzen. Im Rahmen politischer Bildung wird zudem die Fähigkeit 
zu (politischer) Partizipation, z. B. durch Kritikfähigkeit und Mündigkeit der/des Einzelnen, gefördert. 

 Im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung erhalten Freiwillige die Möglichkeit, sich Fachwissen anzu-
eignen und neue Arbeitsmethoden zu erlernen.  

Träger und Einsatzstellen tragen gemeinsame Verantwortung für die Realisierung der Bildungsziele, ausführlich be-
schrieben in der Rahmenkonzeption für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. Nachfolgend sind die Stan-
dards für Träger und der von ihnen verantworteten pädagogischen Aufgaben dargestellt. Diese wurden in einem Pro-
zess zwischen den Trägern und dem bundeszentralen Träger BKJ entwickelt. Ziel ist die Sicherung eines einheitlichen 
Qualitätsniveaus in der konkreten Ausgestaltung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

Die Standards beinhalten jeweils ein Qualitätsziel, das die Richtung der gewünschten Handlungen angibt. Als solches 
sind die Ziele positiv formulierte, gedankliche Vorwegnahmen zu erreichender Zustände. Die zu jedem Standard dazu-
gehörigen Qualitätskriterien bezeichnen festgelegte Ausprägungsgrade für die zu erfüllende Anforderungen an die
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Qualität der jeweiligen  Arbeitsabläufe oder -ergebnisse. Sie beschreiben den Umfang, die Intensität und Art und Weise 
in mess- oder prüfbarer Form, die erfüllt werden sollen. 

1. ALLGEMEINE TRÄGERAUFGABEN IM BEREICH DES MANAGEMENTS UND DER ORGANISATION DES BFD 

1.1 Leitbild und Organisationsstruktur 

Freiwilligendienste sind als Kernaufgabe des Trägers in dessen inhaltliches Profil und Organisationsstruktur einge-
bettet.  

 Der Träger hat Freiwilliges Engagement und/oder Freiwilligendienste im seinem Leitbild oder seiner Sat-
zung verankert. 

 Der Träger implementiert den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung in die schriftlichen Jahrespla-
nungen und Tätigkeitsberichte. 

 Der Träger hat den Arbeitsbereich Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung im Organigramm bzw. der 
Organisationsstruktur abgebildet. 

 Der Träger ist verantwortlich für das professionelle Management des Bundesfreiwilligendiensts. Die Zu-
ständigkeiten der Mitarbeiter/-innen sind transparent. 

 Der Träger definiert für den Arbeitsbereich Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung folgende Funkti-
onsrollen und stellt sicher, dass diese wahrgenommen werden: Leitung, pädagogische Arbeit, Finanzma-
nagement/Buchhaltung, allgemeine Verwaltung/Assistenz. 

 Der Träger legt ein Tätigkeitsprofil für die Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bil-
dung schriftlich nieder, in dem die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten benannt sind.  

 Der Träger macht die Zuständigkeiten der Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bil-
dung für die Gremien und die Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle des Trägers sowie gegenüber Ein-
satzstellen und Freiwilligen sichtbar.  

 Der Träger führt alle zwei Jahre ein Personalgespräch für alle Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligen-
dienst Kultur und Bildung durch.  

 Kann-Kriterium1: Der Träger bietet Möglichkeiten der Supervision (einzeln oder im Team)

                                                                            
1 „Kann-Kriterium“ bedeutet in diesem Kapitel, dass aktuell Freiwilligkeit besteht. 
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1.2 Personal 

Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung wird von qualifizierten pädagogischen und Verwaltungsmitarbei-
tern/-innen durchgeführt. Der Träger stellt die Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen sicher.  

Pädagogisches Personal 

 Der Träger setzt für die Begleitung der Freiwilligen und Einsatzstellen hauptamtliches pädagogisches Perso-
nal ein und hält einen pädagogischen Begleitungsschlüssel von 1:60 kontinuierlich ein, d. h. eine pädagogi-
sche Vollzeit-Fachkraft auf 60 Freiwillige (Aufteilung in mehrere Teilzeitstellen möglich)2. 

 Der Träger gewährleistet, dass die Ausschreibungen und Einstellungen für die pädagogischen Mitarbeiter/-
innen folgenden Vorgaben entsprechen: 

// akademischer Abschluss im Bereich der Geistes-, Kultur- oder Sozialwissenschaften oder pädagogische 
Qualifikation, bevorzugt in der Erwachsenenbildung, und Nachweis der Eignung für das Tätigkeitsfeld (indivi-
duell zu prüfen); 

// fachspezifische Qualifikation entsprechend den Angebots- und Einsatzfeldern Kultur und Bildung oder 
Eignung durch mehrjährige Praxiserfahrung oder entsprechende theoretische Kenntnisse;  

 Der Träger stellt sicher, dass alle pädagogisch Mitarbeiter/-innen jährlich an einer fachlichen Fortbildung 
teilnehmen, z. B. an Fortbildungen des bundeszentralen Trägers, aber auch an Fortbildungen weiterer Anbie-
ter.  

 Kann-Kriterium: Der Träger bietet interne Fortbildungen für die BFD-Mitarbeiter/-innen an. 

Verwaltungspersonal 

 Der Träger sichert die Verwaltung der Freiwilligendienstbelange. 

 Das mit der Verwaltung befasste Personal nimmt einmal jährlich am Verwaltungsworkshop bzw. -
austauschtreffen des bundeszentralen Trägers teil. 

1.3 Verwaltung und Finanzierung  

Die Regelungen für den Einsatz der Freiwilligen sind vertraglich festgelegt und bundesweit vergleichbar. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Träger, Einsatzstellen und Freiwilligen ist verlässlich und verbindlich geregelt und von 
Kooperation geprägt. 

 Der Träger stellt sicher, dass es ein schriftliches Vertragsverhältnis gibt, das die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten zwischen folgenden Partnern regelt:  

// Vereinbarungen zwischen Bund, Freiwilligen und Einsatzstellen nach BFDG  

// ergänzende Rahmenvereinbarung des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung zwischen Ein-
satzstelle und Träger 

                                                                            
2 Der pädagogische Begleitungsschlüssel von 1:60 stellt eine Übergangslösung dar, der die organisatorischen Veränderungsanforderungen der 
Träger berücksichtigt. Für 2017 wird ein pädagogischer Begleitungsschlüssel von 1:40 angestrebt, um die künftigen Qualitätsanforderungen im 
Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung sicherzustellen. 
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 Der Träger passt den vom bundeszentralen Träger zusätzlich zur BAFzA-Vereinbarung vorgelegten Ent-
wurf für die Rahmenvereinbarung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung zwischen Einsatzstel-
le und Träger den trägerspezifischen Gegebenheiten jeweils aktuell an. 

 Der Träger hält sich an  dem vom Trägerverbund vereinbarten Auszahlungsbetrag für Taschengeld (ohne 
Ersatzleistungen,  ohne Sozialversicherungsbeiträge) an die Freiwilligen.  Dieser beträgt bei Vollzeit-
Einsatz der Freiwilligen 6 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung des aktuellen Jahres3.  

 Der Träger sichert die finanziellen Rahmenbedingungen und die betriebswirtschaftliche Steuerung der 
Einsatzplätze und Trägeraufgaben in seinem Verantwortungsbereich.  

 Der Träger gewährleistet, dass der Kosten- und Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme ausgewo-
gen ist. Dazu zählt, dass Finanzierungszusagen durch Einsatzstellen und Bund bzw. von weiteren Förde-
rern vor Vertragsbeginn der Freiwilligen vorliegen oder in Aussicht gestellt wurden.  

 Der Träger ist verantwortlich für die Überprüfung der Geldflüsse zwischen Bund und Träger (Kostenerstat-
tung für pädagogische Begleitung). Er informiert und berät außerdem die Einsatzstellen hinsichtlich der 
Geldflüsse zwischen Bund und Einsatzstelle (Taschengeld und Sozialversicherung in Höhe der Kostener-
stattungsrichtlinie des Bundes). 

 Der Träger übernimmt bei Zahlungsunfähigkeit von Einsatzstellen die Leistungen für die Freiwilligen für 
einen Übergangszeitraum von einem Monat. 

 Der Träger kommt den Verpflichtungen für die Nachweisführung der Kostenerstattungen für pädagogi-
sche Begleitung4 des Bundes bzw. ggf. für die Förderung weiterer Zuwendungsgeber nach. 

 Kann-Kriterium: Der Träger ermöglicht mit der Eigenbeteiligung von Einsatzstellen bzw. dem Einsatz von 
Drittmitteln ein Transfer- und Solidaritätsprinzip für besonders finanzschwache Einsatzstellen, sofern 
dies nicht gegen Auflagen anderer Geldgeber verstößt. 

 Kann-Kriterium: Der Träger betreibt jährlich Akquise von öffentlichen und/oder privaten Mitteln. 

Die Verwaltungsaufgaben im Bundesfreiwilligendienst sind durch Vorgaben des Bundesamts für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben bestimmt. Die Träger erfüllen die Vorgaben in Zusammenarbeit mit dem bundeszentralen 
Träger und ihren Einsatzstellen ordnungsgemäß. 

Der Träger informiert sich regelmäßig über die fachlichen Entwicklungen und organisatorischen Notwendigkeiten im 
Trägerverbund und handelt ihnen entsprechend.  

 Der Träger stellt sicher, dass für nachstehende Aufgaben die jeweiligen Prozessbeschreibungen ein-
schließlich der darin benannten Fristen in ihrer aktuellen Fassung eingehalten werden5. 

// Antrag auf Anerkennung von Einsatzstellen beim BAFzA, 

// Abschluss der Vereinbarung zwischen Bundesamt-Einsatzstelle-Freiwillige/r zwischen Einsatzstelle 
und Freiwilligem/-r, 

// Änderung von Daten des Trägers, der Einsatzstelle oder der/des Freiwilligen gegenüber dem BAFzA zwi-
schen Träger und Freiwilligem/-r, 

                                                                            
3 Das Taschengeld beträgt demnach für 2015 363 Euro monatlich bei Vollzeit-Vereinbarungen. Bei Teilzeit-Vereinbarungen gilt der Auszah-
lungsbetrag entsprechend angepasst. 
4 Der Träger übernimmt auch die Verpflichtung für Taschengeld und Sozialversicherung, wenn der Träger diese Zahlungen im Auftrag der Ein-
satzstelle übernimmt. 
5 siehe Prozessbeschreibung „Verwaltungsaufgaben“ im Anhang 
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// Verlängerung von Vereinbarungen, 

// Aufhebung oder Kündigung von Vereinbarungen. 

 Der Träger informiert den bundeszentralen Träger innerhalb von sieben Werktagen nach Bekanntwerden 
über  besondere Vorkommnisse, die das Verwaltungsverfahren im Bundesfreiwilligendienst betreffen, z. 
B. Krankheitsfälle von Freiwilligen über sechs Wochen Dauer, Todesfälle  von Freiwilligen etc. Das weitere 
Vorgehen wird gemeinsam verabredet. 

1.4 Kommunikation und Markenentwicklung  

Der Träger informiert sich regelmäßig über die fachlichen Entwicklungen und organisatorischen Notwendigkeiten im 
Trägerverbund und handelt ihnen entsprechend.  

 Der Träger teilt dem bundeszentralen Träger unverzüglich Veränderungen bei Namen und Kontaktadressen 
von Mitarbeitern/-innen mit, welche das monatliche Rundschreiben des bundeszentralen Trägers erhalten 
sollen. 

 Der Träger bzw. die Projektleitung reicht die Informationen des monatlichen Rundschreibens an die zustän-
digen Mitarbeiter/-innen des BFD-Arbeitsbereichs weiter. 

 Der Träger bzw. die Projektleitung koordiniert die fristgerechte Verteilung und Erfüllung aller durch den bun-
deszentralen Träger (z. B. im Rundschreiben) benannten Aufgaben.  

Der Träger informiert bedarfsgerecht und aktuell über den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

 Der Träger beantwortet alle Anfragen innerhalb von 14 Tagen.  

 Der Träger hat einen Internetauftritt und Printmaterial (z. B. Flyer) mit inhaltlichen, finanziellen und struktu-
rellen Informationen zum Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung6.  

 Der Träger prüft jährlich, ob die Printmaterialien aufgrund von Veränderungen aktualisiert werden müssen 
und nimmt entsprechende Modifikationen vor. Der Träger prüft die Informationen seines Internetauftritts 
spätestens nach zwei Monaten auf Aktualität und passt sie entsprechend an.  

Der Träger fördert die öffentliche Präsenz von freiwilligem Engagement und den Freiwilligendiensten im Bereich 
Kultur und Bildung und unterstützt die Markenentwicklung für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung.  

 Der Träger verteilt bei öffentlichen Auftritten die eigenen Öffentlichkeitsmaterialien und hält diejenigen des 
bundeszentralen Trägers bereit.  Er stellt den Einsatzstellen alle Materialien zur weiteren Verwendung zur 
Verfügung. 

 Der Träger leitet dem bundeszentralen Träger auf Anfrage alle notwendigen Informationen und Materialien 
weiter7 und unterstützt ihn bei der Erstellung von Öffentlichkeitsarbeitsmaterialien. 

 Der Träger setzt in allen Veröffentlichungen die Corporate-Design-Vorgaben des Trägerverbunds Freiwilligen-
dienste Kultur und Bildung um und nutzt die Vorlagen der BKJ für den Trägerverbund. 

 Der Träger weist in allen Veröffentlichungen auf den Trägerverbund und die BKJ als bundeszentralen Träger 
sowie auf die Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hin; durch 
die Nutzung entsprechender Logos oder wörtlich und in Abhängigkeit von den Förderauflagen.8 

                                                                            
6 Er informiert darin z. B. über Einsatzmöglichkeiten in den Einsatzstellen, die Bildungsarbeit oder beispielhafte Projektarbeiten von Freiwilligen. 
Ergänzende Formen sind beispielsweise Postkarten, Aufkleber, Pressemitteilungen, Stellungnahmen, Erfahrungsberichte, Broschüren. 
7 Der Träger stellt dem bundeszentralen Träger beispielsweise Projektberichte, Statistiken, Beiträge etc. zur Verfügung. 
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 Von allen Print-Veröffentlichungen archiviert der Träger fünf Belegexemplare bei sich, leitet ein bis zwei 
Exemplare nach Erscheinen an die BKJ weiter und stellt die Veröffentlichung – sofern vorhanden – der BKJ 
auch digital zur Verfügung. 

 Kann-Kriterium: Die Träger überreichen den Einsatzstellen spätestens nach zwei Jahren erfolgreicher Teil-
nahme am Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung für ihr Engagement eine Einsatzstellen-Plakette oder 
-Urkunde.  

 Kann-Kriterium: Der Träger nutzt proaktiv weitere Instrumente der fachlichen Öffentlichkeitsarbeit9. 

 Kann-Kriterium: Der Träger unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit der Einsatzstellen und/oder Freiwilligen mit-
tels nutzbarer Bausteine10. 

Der Träger unterstützt die Einsatzstellen in ihrer Präsentation des Freiwilligendienstes. 

 Der Träger stellt den Einsatzstellen für ihre Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwil-
ligendienst Kultur und Bildung das Corporate Design (Logo, Imagebilder, Slogans) des Trägerverbunds Frei-
willigendienste Kultur und Bildung zur Verfügung und weist auf den richtigen Einsatz hin. Diese Hinweis-
pflicht betrifft auch die Erwähnung des Trägers in allen relevanten, im Zusammenhang mit dem Freiwilligen-
dienst stehenden Veröffentlichungen der Einsatzstellen. 

 Der Träger stellt den Einsatzstellen eigene Materialien der Öffentlichkeitsarbeit oder Materialien des bun-
deszentralen Trägers zu Verfügung. 

1.5 Vertretung, Vernetzung und Kooperation 

Zur gemeinsamen Qualitäts- und Weiterentwicklung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung vernetzt sich 
der Träger mit anderen Akteuren aus dem Bereich der freiwilliges Engagement.  

 Der Träger nimmt einmal jährlich an Sitzungen von Arbeitskreisen oder vergleichbaren Zusammenschlüssen 
zum Thema freiwilliges Engagement außerhalb der BKJ teil. 

 Der Träger berichtet in BKJ-Kontexten über ihre trägerspezifischen Entwicklungen im Bundesfreiwilligen-
dienst Kultur und Bildung11.  

 Kann-Standard: Der Träger beteiligt sich aktiv an Arbeitsgruppen und gemeinsamen Vorhaben von Landesar-
beitskreisen. 

Der Träger etabliert und sichert den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung in eigener Trägerschaft auf fachli-
cher und politischer Ebene. Er vertritt die Interessen der am Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung beteiligten 
Vertragspartner (Freiwillige, Einsatzstellen, Träger). 

 Der Träger berichtet mindestens einmal jährlich innerhalb der eigenen Verbandsgremien über seine Entwick-
lungen im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung.  

 Der Träger gibt Abgeordneten und/oder Fraktionen auf Anfrage oder im Fall der Einberufung von Ausschuss-
sitzungen o. Ä. Auskunft und erstellt fachliche Stellungnahmen. 

                                                                                                                                                                                                                                                            
8 Mehr dazu im Merkblatt „Gestaltungsrichtlinien“. 
9 Dazu zählen beispielsweise Ergebnispräsentationen, Durchführung eigener Veranstaltungen, Beiträge in Veröffentlichungen, Stände bei 
Fachveranstaltungen und -messen. 
10 Themen sind z. B. die Begrüßung oder Verabschiedung von Freiwilligen. Instrumente sind beispielsweise vorformulierte Pressetexte, Inter-
views, Fotos. 
11 Anlässe hierfür sind z. B. Mitgliederversammlungen, Ländertagung, Fachausschüsse. 
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 Kann-Standard: Der Träger informiert zuständige Landespolitiker/-innen vor und nach Wahlen sowie auf An-
frage mittels persönlicher und telefonischer Gespräche sowie Schriftverkehr.  

2. FACHLICHE UND ORGANISATORISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT EINSATZSTELLEN 

2.1 Bewerbungs- und Anerkennungsverfahren für Einrichtungen  

Der Träger informiert und orientiert interessierte Einrichtungen über den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bil-
dung so, dass diese ihre Passfähigkeit als Einsatzstelle prüfen können und die mit der Anerkennung als Einsatzstel-
le und Besetzung von Plätzen verbundenen Aufgaben bewerten können (bzw. sich vorbereiten können).  

 Der Träger stellt interessierten Einrichtungen folgende Unterlagen für die Bewerbung als Einsatzstelle zur 
Verfügung: 

// Muster des Antrags auf Anerkennung als Einsatzstelle beim BAFzA 

// Muster für die Vereinbarung im Bundesfreiwilligendienst für Bund– Freiwillige/-r– Einsatzstelle(– Trä-
ger– Zentralstelle) laut§8 Absatz 1 BFDG 

// Informationsmaterial zum Träger und dem Bundesfreiwilligendienst allgemein 

// Kann-Kriterium12 : Einsatzstellenprofil 

// Kann-Kriterium: Qualitätsstandards für Einsatzstellen 

 Der Träger stellt sicher, dass die Einsatzstelle folgende Informationen vor der Entscheidung für einen Freiwil-
ligendienst erhält: 

// Kriterien des Trägers zur Auswahl der Einsatzstellen (die die Kriterien des Bundes beinhalten) 

// gesetzliche Rahmenbedingungen 

// Informationen zu Finanzierung, Förderung und Entwicklung des Freiwilligendienstes 

// trägerspezifische Anforderungen über Zuständigkeit/Kompetenzen als Einsatzstelle 

// Verständnis des Freiwilligendienstes als Bildungs- und Orientierungsangebot 

 Der Träger führt mit allen neuen Einsatzstellen ein verpflichtendes Einführungsangebot, z. B. in Form eines 
Gesprächs oder einem Einsatzstellentreffen. 

Der Träger wählt geeignete Einrichtungen für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung aus und führt diese 
durch das Bundes-Anerkennungsverfahren für Einsatzstellen. 

 Der Träger prüft, ob die jeweilige Einsatzstelle den festgelegten Auswahlkriterien des Bundes und zusätzli-
chen Kriterien des Trägers entspricht.  

 Der Träger macht die Ergebnisse seines Prüfverfahrens den Einsatzstellen transparent. 

 Der Träger begleitet und unterstützt das Bundes-Anerkennungsverfahren der Einrichtung als Einsatzstelle. 

                                                                            
12   Kann-Kriterium/Standard“ in den Kapiteln 2 bis 4 bedeutet, dass hier aktuell Freiwilligkeit besteht. Ziel ist es, diese Standards innerhalb der 
nächsten zwei Jahre bis 2017 in Eigenregie umzusetzen und danach in  verbindlichen Standards umzuschreiben.   
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 Der Träger weist die Einsatzstellen darauf hin, dass mit einer Anerkennung noch kein Anspruch auf eine Be-
setzung verbunden ist.  

 Wenn die Einsatzstelle eine Besetzung wünscht, aber innerhalb der letzten zwei Jahre nach Bundes-
Anerkennung keine Besetzung erfolgte, prüft der Träger erneut, ob die Anerkennungskriterien für eine Ein-
satzstelle im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung gegeben sind.  

Der Träger strebt eine Vielfalt an Einsatzstellen und Tätigkeitsbereichen sowie eine breite regionale Verteilung der 
Einsatzorte an, um möglichst viele engagementinteressierte Menschen mit dem BFD-Kultur  zu erreichen. 

Der Träger hält sich bei der Auswahl von Einrichtungen als Einsatzstellen an folgende die Qualitätsstandards für Ein-
satzstellen ergänzende Kriterien:  

// regionale Verteilung von Einsatzstellen in der Stadt und auf dem Land 

// Angebotsvielfalt in Sparten, Einrichtungstypen und Tätigkeitsbereichen 

// Tätigkeitsbereiche, die möglichst unterschiedliche Zielgruppen/Interessen ansprechen 

 Der Träger beachtet in der Auswahl folgende inhaltliche Schwerpunkte für das Einsatzfeld „Kultur“ und/oder 
„Bildung“: 

Die Einsatzstellen bieten ein kulturelles Einsatz- und Erfahrungsfeld mit ästhetischen, künstlerisch-
kreativen, politisch-gesellschaftlich-sozialen und/oder historischen Dimensionen, in welchem  Freiwillige 
kulturelle und/oder pädagogische Praxis in Alltag und in Projekten erleben und mitgestalten können. 13  

Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung findet in gemeinwohlorientierten Tätigkeitsfeldern statt.  

Der Träger prüft die Einsatzstellen auf ihre Gemeinnützigkeit bzw. Gemeinwohlorientierung. Er erkennt nur Einrich-
tungen als Einsatzstellen an, die nachweisen können, dass sie gemeinnützige und/oder öffentliche Einrichtungen 
oder im folgenden Sinne gemeinwohlorientiert tätig sind:   

// Die Einrichtung übernimmt Aufgaben, die in der Regel öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen ob-
liegen, die aber lokal nicht in ausreichendem Maße öffentlich angeboten werden. Der Nachweis erfolgt z. B. 
durch die Übernahme öffentlicher Aufträge bzw. durch entsprechende Kooperationsvereinbarungen. 

// Die Einrichtung setzt Freiwillige ausschließlich in Betriebszweigen ein, die nicht unmittelbar der Gewinner-
zielung dienen. 

// Die Einrichtung erfüllt einen Bildungsauftrag. 

Kann-Standard: Der Träger sorgt dafür, dass Einsatzstellen, welche die Qualitätsstandards nicht kontinuierlich ein-
halten/erfüllen, ausgeschlossen werden.  

 Der Träger prüft die Einhaltung von Pflichten, Standards und Rahmenbedingungen durch die Einsatzstellen 
jährlich.  

 Bei Nichteinhaltung von Pflichten, Standards und Rahmenbedingungen durch die Einsatzstelle werden Über-
gangs- und Ausnahmeregelungen individuell geprüft und vereinbart. Der Träger sucht dazu das Gespräch mit 
den Verantwortlichen in der Einsatzstelle und vereinbart schriftlich und mit Terminen versehene Lösungen. 

                                                                            
13 z. B. in Einrichtungen und Projekte der Kulturellen Bildung, Hoch- und Breitenkultur, Soziokultur, Kinder- und Jugendkulturarbeit und anver-
wandter Felder, z. B. Jugendhilfe/Jugendarbeit mit einem kulturellen Tätigkeitsschwerpunkt u. Ä. 
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 Der Träger kündigt die Kooperationsvereinbarung mit der Einsatzstelle unter Angaben von Gründen schrift-
lich auf, sofern eine Lösungsfindung nicht möglich ist oder Vereinbarungen mehrfach nicht eingehalten wer-
den.  

2.2 Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren für Freiwillige  

Der Träger sichert in Zusammenarbeit mit der Einsatzstelle ein faires und transparentes Bewerbungs- und Vermitt-
lungsverfahren für engagementinteressierte Menschen. 

 Der Träger sichert  engagementinteressierten Menschen ein Vermittlungsverfahren zu. 

 Der Träger beachtet bei der Beratung und Vermittlung von Bewerbern/-innen die Passung zum Tätigkeitsbe-
reich in der Einsatzstelle sowie die Wünsche der Bewerber/-innen.  

 Der Träger informiert die Einsatzstellen über Ablauf und Inhalt des Verfahrens: 

// Er benennt die jeweiligen Zeiträume, erinnert an die Einhaltung von Fristen, fragt notwendige Informatio-
nen bei den Einsatzstellen ab und sorgt für die weiteren Prozesse. 

// Er weist auf die Anforderungen hin, z. B. auf Kommunikationsschritte und Inhalte der Bewerbungsgesprä-
che. 

// Er stellt geeignete Materialien zur Verfügung. 

 Der Träger regelt die Form und Aufgabenteilung der Zu- und Absagen und informiert die Einsatzstellen ent-
sprechend. Der Träger weist die Einsatzstellen darauf hin, dass nach diesem Modus die Bewerber/-innen in-
nerhalb von vierzehn Werktagen nach Abschluss des Bewerbungsgesprächs über die Entscheidung infor-
miert werden. 

 Der Träger stellt der/dem ausgewählten Bewerber/-in und der Einsatzstelle nach erfolgter Vermittlung die 
Vereinbarung  zur Unterzeichnung aus. 

 Der Träger übermittelt mit der Vereinbarung weitere Informationen an die Einsatzstelle und den/die Freiwilli-
ge/-n, die für den ordnungsgemäßen Beginn des Bundesfreiwilligendienst notwendig sind, und fragt ggf. 
notwendige Daten bei ihnen ab. 

2.3 Beratung und Qualifizierung der Einsatzstellen für die Begleitung der/des Freiwilligen 

Der Träger und die Einsatzstelle gewährleisten gemeinsam, dass der Freiwilligendienst als individueller Bildungs- 
und Reflexionsprozess des/der Freiwilligen gestaltet wird. Der Träger fördert die Qualität dessen, indem er die An-
sprechpartner/-innen in den Einsatzstellen für die Begleitung des/ der Freiwilligen qualifiziert.  

 Der Träger unterstützt die Einsatzstellen in ihrer engagementbezogenen Organisationsentwicklung (z. B. 
durch Beratung und Weiterbildungen).   

 Der Träger lädt einmal pro Jahr die Einsatzstellen zu einem Einsatzstellentreffen bzw. Einsatzstellenfachtag 
für Weiterbildung und zum Informationsaustausch ein. 

 Der Träger stellt Informationen, Leitfäden und Formulare für die Einsatzstellen als Hilfestellung für die per-
sönliche Begleitung der Freiwilligen zur Verfügung. Die Informationen werden jährlich geprüft und ggf. aktua-
lisiert.  

 Der Träger weist die Einsatzstellen zu gegebenem Anlass (z. B. Einarbeitungszeit, Reflexionsgespräche, Zer-
tifikatserstellung etc.) auf die Hilfestellungen gezielt hin. 



 

Seite 13  

 Der Träger prüft, ob die vorgesehenen Einsatzmöglichkeiten und Aufgaben anpassbar sind für den/die kon-
krete/-n Freiwillige/-n und ob seine/ihre Interessen, Fähigkeiten und Voraussetzungen von der Einsatzstelle 
berücksichtigt werden.  

 Kann-Kriterium: Der Träger stellt der Einsatzstelle eine schriftliche Vorlage zur Verfügung (Qualitätsverein-
barung), die – bezugnehmend auf die Interessen und Fähigkeiten der Freiwilligen – zur  Konkretisierung 
bzw. Anpassung der Aufgaben im Einsatzzeitraum sowie für Reflexionsvereinbarungen dient. Der Träger for-
dert diese verbindliche Anlage zur Vereinbarung im ersten Viertel der Einsatzzeit von den Einsatzstellen ein.   

 Kann-Kriterium: Der Träger prüft die schriftliche Vereinbarung nach Vorlage durch die Einsatzstelle und 
zeichnet gegen.   

Der Träger informiert sich über die Arbeit in den Einsatzstellen und die Situation der Freiwilligen dort. Er sorgt für 
Reflexion und gegenseitiges Feedback.  

 Während des Dienstes ist ein Reflexionsgespräch mit den Freiwilligen verpflichtend.  

 Der/die zuständige pädagogische Mitarbeiter/-in des Trägers besucht alle von ihm/ihr betreuten Freiwilligen 
einmal in ihrer/seiner Einsatzstelle. Der Träger stimmt Besuchstermine mit der Einsatzstelle und dem/der 
Freiwilligen ab, informiert diese im Vorfeld über die Themen des Einsatzstellenbesuchs und moderiert das 
Gespräch.   

 Der Träger ist verantwortlich für die interne Dokumentation der Gespräche und ggf. getroffene Vereinba-
rungen.14  

 Der Träger moderiert in Konfliktfällen. Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung gemeinsam mit der Einsatz-
stelle und dem/der Freiwilligen zu entwickeln und die nächsten Schritte in der Zusammenarbeit festzule-
gen .15  

 Der Träger hält ein Verfahren im Konfliktfall vor, das Einsatzstellen und Freiwilligen bekannt gegeben wird 
(Konfliktmanagement). Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen des Trägers sind für dieses Konfliktmanage-
ment verantwortlich.  

 Der Träger wird nach Kenntnis von Konflikten unverzüglich tätig, sofern diese die Zusammenarbeit zwi-
schen Einsatzstelle und Freiwilliger/-m beeinträchtigen und auf Einsatzstellenebene keine Lösung gefunden 
werden kann. Der Träger führt im Konfliktfall ein klärendes Gespräch unter Einbeziehung aller am Konflikt Be-
teiligten durch. 

 Sollte eine einvernehmliche Lösung des Konfliktes nicht möglich sein, schlägt der Träger der Einsatzstelle 
und dem/der Freiwilligen eine Aufhebung/Auflösung der schriftlichen Vereinbarung vor.  

                                                                            
14   siehe Leitfaden „Einsatzstellenbesuch“ sowie Leitfaden „Reflexionsgespräch“ im Anhang 
15  siehe Leitfaden „Konfliktmanagement“ im Anhang 
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3. INDIVIDUELLE BEGLEITUNG UND BILDUNGSARBEIT 

3.1 Individuelle Begleitung der Freiwilligen 

Der Träger sichert eine kontinuierliche pädagogische und fachliche Begleitung zur Unterstützung jeder/-s Freiwilli-
gen und jeder Einsatzstelle durch qualifizierte pädagogische Mitarbeiter/-innen.  

 Der Träger benennt im Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren, spätestens aber mit Eintritt in den Bun-
desfreiwilligendienst, jeder/-m Freiwilligen und jeder Einsatzstelle eine/-n feste/-n Ansprechpartner/-in. Per-
sonelle Veränderungen werden unverzüglich bekannt gegeben. 

 Der Träger teilt die Kontaktmöglichkeiten zu Dienstbeginn schriftlich mit und veröffentlicht diese auf seiner 
Website. 

 Der/die zuständige pädagogische Mitarbeiter/-in bietet allen Freiwilligen Einzelgespräche an. Im Gespräch 
werden die Situation der Freiwilligen, ihre bisherigen Erfahrungen und Partizipationsmöglichkeiten in der 
Einsatzstelle sowie ihre Wünsche thematisiert und Erfolge gewürdigt. 

3.2 Strukturrahmen der Bildungsarbeit 

Der Träger schafft ein eigenes Bildungsangebot, das die Rahmenkonzeption des Bundesfreiwilligendienst Kultur 
und Bildung und die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.  

 Für sein Bildungsangebot legt der Träger auf der Grundlage seines Gesamtkonzeptes jährlich ein Umset-
zungsmodell schriftlich fest, das die Gesamtzahl der Bildungstage für jede/n Freiwillige/n sicherstellt. 

 Der Träger führt in eigener Verantwortung Bildungstage mit Reflexionsanteil durch. 

 Zusätzlich werden im Rahmen des Umsetzungsmodells des Trägers weitere frei wählbare Bildungstage (ggf. 
auch in Form von Studienbriefen16) angeboten.  

 Die individuelle Auswahl der Bildungstage sind vom Träger im Vorfeld mit den jeweiligen Freiwilligen (und de-
ren Einsatzstellen) abzustimmen. 

 Der Träger lädt die Freiwilligen zu den von ihm (mit-)organisierten Bildungstagen schriftlich zwei Wochen vor 
Seminarbeginn ein. 

Der Träger verantwortet die Teilnahme der Freiwilligen an den Bildungsangeboten. 

 Der Träger unterrichtet Freiwillige und Einsatzstellen im Vorfeld des Bundesfreiwilligendienstes über die 
Teilnahmepflicht der Freiwilligen an den vertraglich fixierten Bildungstagen und ggf. einem möglichen 
Selbststudium.  

 Der Träger verpflichtet die Freiwilligen, eine krankheitsbedingte Abwesenheit an vom Träger verantworteten 
Bildungstagen mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits am ersten Tag der jeweiligen Bildungsta-
ge zu belegen. 

 Der Träger prüft die Anwesenheit der erwarteten Freiwilligen und holt bei Abwesenheit Erkundigungen bei 
der/dem Freiwilligen und/oder der Einsatzstelle ein.  

                                                                            
16 Studienbriefe sind kompakte fachbezogene Lehrtexte, die von den Freiwilligen selbstständig zu Hause bearbeitet werden können. In den 
Studienbriefen enthaltene Aufgaben können den jeweiligen verantwortlichen pädagogischen Mitarbeitern/-innen zugesandt werden und bieten 
so eine Kontrollfunktion über das Gelernte. 
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 Der Träger prüft beim Selbststudium von Studienbriefen die Einhaltung der Vereinbarungen. 

 Der Träger bietet für den Fall einer Verhinderung der Freiwilligen eine Alternativlösung an.  

 Bei unentschuldigtem oder wiederholtem Fehlen einer/-s Freiwilligen bzw. der Nichteinhaltung von Verein-
barungen im Rahmen des Selbststudiums legt der Träger fest, welches Verfahren und welche Maßnahmen 
ergriffen werden. Der Träger dokumentiert seine ergriffenen Maßnahmen.  

Der Träger gewährleistet Transparenz und Information der Einsatzstelle über die Bildungstage und ggf. ein Selbst-
studium, damit diese in der Planung innerhalb der Einsatzstelle berücksichtigt werden.  

 Der Träger informiert über die Termine der vom Träger organisierten Bildungstage einen Monat im Voraus.  

 Der Träger informiert bei einem möglichen Selbststudium über den Zeitumfang, den die Freiwilligen zur Ein-
haltung ihrer Vereinbarungen benötigen. 

 Der Träger stellt sicher, dass die Termine weiterer Bildungstage mit der Einsatzstelle einen Monat vor Durch-
führung abgesprochen werden. 

 Kann-Kriterium: Um der Einsatzstelle einen Einblick in die vom Träger verantwortete Bildungsarbeit zu ge-
ben, schickt der Träger sechs Wochen nach deren Durchführung Informationen über den Verlauf und beson-
dere Ergebnisse der Bildungstage an die Einsatzstellen. 

3.3 Bildungsformate 

Der Träger legt dem Programm für seine Bildungsangebote die Rahmenkonzeption des Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung  zugrunde. Die Bildungsangebote bieten Möglichkeiten sowohl zum Kompetenzerwerb als auch 
zur Reflexion und zum informellen Austausch. Die Inhalte orientieren sich am zentralen Bildungsauftrag im Sinne 
der Persönlichkeitsbildung, kulturellen Bildung, sozialen Bildung, politischen Bildung sowie der Berufs- bzw. Ar-
beitsweltorientierung. 

 Der Träger unterbreitet den Freiwilligen im Laufe ihres Bundesfreiwilligendienstes folgende Inhalte: 

// Angebote und Themen der kulturellen Bildung, 

// Reflexion der Arbeit in den Einsatzstellen, 

// Gelegenheiten der Kompetenzentwicklung und der Kompetenzreflexion, 

// aktuelle gesellschafts- und sozialpolitische Themen, 

// Kann-Kriterium: Angebote der Berufsorientierung, 

// Kann-Kriterium: Angebote zur Lebensorientierung und Lebensgestaltung sowie Entwicklung einer indivi-
duellen Lebensperspektive. 

Der Träger gewährleistet ein vielfältiges Bildungsangebot, das den Freiwilligen eine ihren Interessen entsprechende 
Auswahl ermöglicht und der Rahmenkonzeption des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung entspricht. Alle 
Bildungsangebote betten sich in das Gesamtkonzept des Trägers ein.  

 Der Träger hält Standards für die Bildungstage und ggf. ein Selbststudium fest. 

 Der Träger stellt sicher, dass Bildungsangebote Dritter den vom Träger festgelegten Standards entsprechen.  
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 Der Träger erkennt nur Bildungstage an, deren Dauer mindestens drei Zeitstunden (entspricht einem halben 
Bildungstag) umfasst. Er verantwortet entsprechend seinem Umsetzungsmodell und Bildungskonzept die 
Anerkennung der Bildungstage. Dabei kann er aus folgenden Bildungsformaten wählen: 

// Seminar- und Kursangebote, Weiter- und Fortbildungsangebote des Trägers,  

// Seminar- und Kursangebote, Weiter- und Fortbildungsangebote der Einsatzstellen oder anderweitig beauf-
tragter Institutionen/Bildungsträger, 

// trägerübergreifende Bildungstage für Freiwillige,  

// begleitende Angebote für die eigenverantwortliche Projektarbeit,  

// Studienbriefe zum fachlichen Selbststudium, 

// Hospitationen der Freiwilligen in anderen Einsatzstellen, 

// Treffen von selbstangeleiteten Regionalgruppen zur gemeinsamen Reflexion oder Weiterbildung.  

 Wenn sich der Träger im Rahmen seines Umsetzungsmodells entscheidet, selbstorganisierte Bildungstage 
von Freiwilligen zu akzeptieren, so gilt: Der Träger muss nach Prüfung im Vorfeld der/des Bildungstage/-s 
über deren/dessen Anerkennung befinden. Er verpflichtet den/die Freiwillige/-n, für die Anerkennung folgen-
de Angaben schriftlich vorzulegen: 

// Datum, 

// zeitlicher Umfang, 

// Anbieter,  

// Art,  

// Inhalt. 

 Der Träger lässt sich die Teilnahme der/des Freiwilligen über eine Bescheinigung des Anbieters der Bil-
dungstage nachweisen. 

Der Träger gewährleistet im Rahmen der von ihm verantworteten Bildungstage die Möglichkeit zur Reflexion der 
Freiwilligen über ihre Tätigkeit in der Einsatzstelle und stellt feste Ansprechpartner/-innen für die Freiwilligen si-
cher. 

 Die Teilnehmer/-innen erhalten im Rahmen der vom Träger verantworteten Bildungstage Möglichkeiten, ihre 
Situation sowie ihre Erfahrungen und Partizipationsmöglichkeiten in der Einsatzstelle zu reflektieren und 
sich gegenseitig zu unterstützen bzw. zu beraten. Die Bildungstage geben Raum für die Würdigung individu-
eller Erfolge.  

 Der Träger stellt sicher, dass während der vom Träger verantworteten Bildungstage mit Reflexionsanteil auf 
30 Teilnehmende mindestens eine pädagogisch tätige Person des Trägers anwesend ist. 

Die Konzeption der Bildungstage folgt dem Prinzip der Partizipation und Teilnehmendenorientierung. 

 Der Träger legt den Freiwilligen Ziele, Strukturen und Inhalte seiner Bildungskonzeption offen.  

 Der Träger sieht die Teilnehmer/-innen als Experten/-innen ihrer Lebenswelt und richtet Themen und Inhalte 
seiner selbstorganisierten Bildungsangebote danach aus. 

 Der Träger fragt die Bedürfnisse der Freiwilligen ab. 



 

Seite 17  

 Der Träger bezieht Freiwillige aktiv in die organisatorische Planung der Bildungsangebote ein.17   

 Der Träger schafft für die Freiwilligen im Rahmen der Bildungsangebote Gelegenheiten zur Verantwor-
tungsübernahme und Programmgestaltung. 

 Der Träger wählt Seminarmethoden aus, die auf Gruppenerlebnisse ausgerichtet sind und Gelegenheiten 
zum kollegialen Austausch bieten. 

 Der Träger wendet Methoden der kulturellen Bildung (kulturpädagogische und kreative Methoden) an. 

 Der Träger berücksichtigt das Feedback der Freiwilligen und die Evaluationsergebnisse bei seiner Bil-
dungskonzeption. 

Der Träger ermöglicht für die von ihm verantworteten Bildungstage geeignete Lernsettings. Die Auswahl der Räum-
lichkeiten trägt den Bildungszielen und -inhalten Rechnung. Der Träger berücksichtigt in seinen Bildungstagen kog-
nitive, soziale und emotionale Faktoren von Bildungs- und Lernprozessen. 

 

 Der Träger richtet einen Raum als Plenumsort für die Gesamtgruppe ein und sorgt dafür, dass für die Bin-
nendifferenzierung und Kleingruppenarbeit geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.  

 Der Träger sieht im Rahmen seiner selbstorganisierten Bildungstage Möglichkeiten für informellen Aus-
tausch und das Gemeinschaftserleben vor. 

 Zur Umsetzung der Bildungsinhalte wendet der Träger einen Mix vielfältiger Methoden an.18   

Kann-Standard: Im Rahmen seiner Bildungskonzeption regt der Träger die Freiwilligen zur eigenverantwortlichen 
Projektarbeit an und sichert diese als Qualitätsmaßstab im Bundesfreiwilligendienst. Er bietet den Freiwilligen Un-
terstützung an, die sie zur Ideenfindung, Entwicklung und Umsetzung des eigenverantwortlichen Projektes benöti-
gen. 

 Der Träger informiert die Freiwilligen innerhalb der ersten acht Wochen ihres Bundesfreiwilligendienstes 
über die Anforderungen und Möglichkeiten des eigenverantwortlichen Projektes.  

 Der Träger stellt eine schriftlichen Vereinbarung zwischen den Freiwilligen und der jeweiligen Einsatzstellen 
zur eigenverantwortlichen Projektarbeit sicher. 

 Der Träger vermittelt für Freiwillige an mindestens einem Bildungstag Grundlagen des Projektmanagements 
und diskutiert mit den Freiwilligen Ansatzpunkte für das jeweilige eigenverantwortliche Projekt. 

 Der/die pädagogische Mitarbeiter/-in hält für Freiwillige Reflexionsmöglichkeiten zur eigenverantwortlichen 
Projektarbeit vor, z. B. zu Stand, Schwierigkeiten, Ergebnissen. Der Träger reflektiert die Projektarbeit auch 
beim Einsatzstellenbesuch. 

 Der Träger stellt den Freiwilligen schriftliche Hilfen zum Projektmanagement zur Verfügung. 

 Der Träger unterstützt Freiwillige bei der Präsentation und/oder Veröffentlichung ihres Projektes. 

 Der Träger unterstützt und berät die Einsatzstellen bei der Begleitung der eigenverantwortlichen Projektar-
beit der Freiwilligen. 

                                                                            
17 Instrumente sind beispielsweise Befragungen, Arbeitsgruppen, direkte Ansprache. 
18 Dazu zählen z. B. Plenums- und Kleingruppenarbeit, kollegialer Austausch oder selbstorganisierte Angebote der Freiwilligen. 
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3.4 Evaluation und Weiterentwicklung des Bildungskonzepts 

Der Träger entwickelt sein Bildungskonzept weiter, um es entsprechend der Rahmenkonzeption des Bundesfreiwil-
ligendienst Kultur und Bildung und den Bedürfnissen der Freiwilligen auszurichten. Dies schließt Prozesse der Aus-
wertung ein. 

 Der Träger legt seine Gesamtkonzeption für Bildungstage und ggf. Selbststudium sowie die einzelnen Semi-
narkonzeptionen schriftlich nieder. Er bewahrt diese fünf Jahre auf. 

 Der Träger holt zu den von ihm verantworteten Bildungstagen das Feedback der teilnehmenden Freiwilligen 
zur Struktur, Inhalten und Methoden ein.  

 Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen des Trägers reflektieren mit ihrem Team im Anschluss an die vom Trä-
ger verantworteten Bildungstagen – innerhalb von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung – deren  Verlauf 
und Ergebnisse. Wichtige Erkenntnisse hält der Träger schriftlich fest. 

 Der Träger holt für alle nicht von ihm verantworteten Bildungsangebote bei den Freiwilligen Informationen 
über den Verlauf und die Ergebnisse ein. Er prüft auf Grundlage dieser Informationen die Einhaltung der 
Standards für Bildungstage sowie die Zufriedenheit der Freiwilligen mit dem Bildungsangebot. 

 Der Träger wertet zum Ende des Jahres seine Bildungsangebote und die Erfahrungen mit seiner Gesamt-
konzeption unter Beteiligung aller pädagogischen Mitarbeiter/-innen aus und nutzt die Erkenntnisse für die 
Planung des nächsten Jahres. 

4. WEITERE FACHLICH-PÄDAGOGISCHE AUFGABEN DES TRÄGERS  

4.1 Anerkennung und Entwicklung von Engagement 

Der Träger fördert die Anerkennung von freiwilligem Engagement. Er trägt für den Nachweis des Engagements der 
Freiwilligen Sorge. 

 Der Träger stellt sicher, dass die/der Freiwillige den bundeseinheitlichen Ausweis erhält.  

 Der Träger stellt verbindlich vor bzw. zu Beginn des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung, auf Anfrage 
während des Dienstes und obligatorisch zum Dienstende eine Teilnahmebescheinigung zum Status-
nachweis aus.  

 Der Träger stellt sicher, dass zum Dienstende der Freiwilligen von den Einsatzstellen ein Zeugnis sowie ein 
Zertifikat „Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung“ ausgestellt wird. 

 Kann-Kriterium: Der Träger veröffentlicht besondere Leistungen von Freiwilligen. 19  

Träger und Einsatzstelle würdigen das Engagement der/des Freiwilligen mit einem Zertifikat „Bun-
desfreiwilligendienst Kultur und Bildung“.  

 Der Träger stellt sicher, dass all jene Freiwillige, die den Bundesfreiwilligendienst absolviert haben, das bun-
deseinheitliche Zertifikat „Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung“ erhalten. Dieses umfasst die bun-
deseinheitliche Urkunde des Trägerverbunds in einer entsprechenden Mappe. Die Träger können die Urkunde 
um ein Arbeitszeugnis ergänzen. 

                                                                            
19 Dazu zählen z. B. eigenverantwortliche Projekte oder Aktivitäten von Freiwilligen-Sprechern/-innen. 
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 Kann-Kriterium: Der Träger  initiiert einen dialogischen Zertifizierungsprozess zwischen der/dem Freiwilligen 
und der Einsatzstelle und unterstützt die Einsatzstellen bei der Erstellung eines ausführlichen, individuell 
erarbeiteten und ressourcenorientierten Zertifikates. 

 Kann-Kriterium: Der Träger vergibt die Zertifikate im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung.  

4.2 Alumni.-Arbeit 

Kann-Standard: Ziele der Alumni-Arbeit sind, interessierte ehemalige Freiwillige zusammenzuführen und daraus 
resultierend ihre gemeinsame Aktivität und ihr Engagement zu fördern, ehemalige Freiwillige individuell weiter zu 
qualifizieren sowie erworbene Kenntnisse und Erfahrungen der Freiwilligen in der inhaltlichen Weiterentwicklung 
und qualitativen Verbesserung von Freiwilligendiensten und freiwilligem Engagement in den Feldern Kultur und 
Bildung zu nutzen. Der Träger unterstützt die Alumni-Arbeit im Trägerverbund.  

 Der Träger erbittet zum Jahrgangsende von den Freiwilligen die Erlaubnis, dessen/deren Kontaktdaten zu In-
formationszwecken (z. B. für Befragungen) zu nutzen, sowohl für sich selbst als auch in Weitergabe an die 
BKJ als bundeszentraler Träger. Für die Abfrage nutzt der Träger die Vorlage der BKJ .20   

 Der Träger informiert selbstständig über die Möglichkeiten für Alumni im Trägerverbund und ermöglicht 
Alumni-Botschaftern/-innen, z. B. auf Bildungstagen, den Freiwilligen über die Aktivitäten der Alumni zu be-
richten.  

 Der Träger weist die Freiwilligen auf das Informationsangebot und die Kontaktmöglichkeiten des bundes-
zentralen Trägers zum Thema Alumni hin.  

 Der Träger unterstützt Anfragen ehemaliger Freiwilliger, z. B. zur Kontaktsuche anderer Ehemaliger, für ge-
meinsame Projekte, zur Bearbeitung wissenschaftlicher Themen etc.  

 Der Träger bindet ehemalige Freiwillige aktiv in seine Aktivitäten ein und unterbreitet Interessierten ent-
sprechende Angebote, z. B. als Co-Teamer/-innen oder Experten/-innen in Seminaren, im Rahmen von Ein-
satzstellentreffen.  

4.4 Qualitätsentwicklung und -sicherung  

Der Träger ist in Zusammenarbeit mit dem bundeszentralen Träger verantwortlich für die Qualitätsentwicklung und 
die regelmäßige Evaluation des Bundesfreiwilligendiensts. Er identifiziert Weiterentwicklungsbedarfe der Pädago-
gischen Rahmenkonzeption und der Qualitätsstandards und sorgt für deren Umsetzung.  

 Der Träger nimmt an allen Arbeitstreffen des Trägerverbunds für die pädagogischen Mitarbeiter/-innen teil.  

 Der Träger nimmt einmal jährlich an den Fortbildungen für pädagogische Mitarbeiter/-innen des bundes-
zentralen Trägers teil.  

 Der Träger nimmt mit den zuständigen entscheidungsbefugten Mitarbeitern/-innen an allen Arbeitstreffen 
des bundeszentralen Trägers für die Geschäftsführer/-innen teil.  

 Der Träger beteiligt sich aktiv an Arbeitsgruppen des Trägerverbunds, sofern diese einberufen werden, und 
stellt diese Teilnahme für mindestens eine Arbeitsgruppe in drei Jahren sicher.  

 Der Träger beteiligt sich aktiv an der Weiterentwicklung des Qualitätskonzeptes im vierjährigen Turnus.

                                                                            
20 siehe „Einverständniserklärung Alumni Einzelformular“ im Anhang 
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 Die Träger-Leitungsebene führt einmal im Jahr – zum Ende des Jahrgangs – ein Reflexionsgespräch mit den 
pädagogischen Mitarbeitern/-innen zum Verlauf des Jahrgangs durch.  

 Der Träger reicht fristgemäß beim bundeszentralen Träger den jährlichen Trägerevaluationsbogen ein.  

 Der Träger unterstützt die vom bundeszentralen Träger durchgeführten Freiwilligen-, Einsatzstellen- sowie 
Ehemaligenbefragungen.  

 Kann-Kriterium: Der Träger initiiert eigene Modellprojekte im Themenfeld Freiwilliges Engagement bzw. betei-
ligt sich an Modellprojekten des bundeszentralen Trägers.  

Der Träger stellt sicher, dass die Einsatzstellen entsprechend dem Qualitätskonzept handeln. Der Träger informiert 
die Einsatzstellen über Evaluation und Qualitätsentwicklung und bindet die Einsatzstellen ein.  

 Kann-Kriterium: Der Träger prüft die Einhaltung der Qualitätsstandards für die Einsatzstellen.  

 Der Träger macht im Vorfeld einer Evaluation das Anliegen und die Ziele transparent. Im Nachgang informiert 
er die Einsatzstellen über die Ergebnisse.  

 Der Träger nutzt Einsatzstellentreffen, -besuche und -fortbildungen für Feedback an die Einsatzstelle und 
von den Einsatzstellen. Der Träger dokumentiert die Ergebnisse entsprechend und berücksichtigt diese in 
der weiteren Qualitätsentwicklung. 
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QUALITÄTSSTANDARDS FÜR EINSATZSTELLEN >> 

PRÄAMBEL 

Der Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung richtet sich mit dem Bundesfreiwilligendienst Kultur und 
Bildung als Bildungs- und Orientierungsangebot an Menschen ab 27 Jahre. Er kombiniert praktisches Engagement 
von Freiwilligen in einer Einsatzstelle mit begleitender Bildungsarbeit durch den Träger.  

Ziel der Bildungsarbeit ist es, Menschen darin zu unterstützen, emanzipiert und selbstbestimmt zu handeln, verant-
wortungsbewusst zu agieren und sich kulturinteressiert und engagiert in die Gesellschaft einzubringen. 

Die Bildungsarbeit der Träger steht unter folgenden Prämissen: 

 Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung ermöglicht durch eine gemeinwohlorientierte Praxis und die 
Reflexion des eigenen Engagements sowie gesellschaftlicher Engagementstrukturen das Verantwortungs-
bewusstsein von Menschen (und Organisationen). 

 Im Sinne der Persönlichkeitsbildung fördert der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung die Gestaltung 
eigener Lebensperspektiven.  

 Im Rahmen der kulturellen Bildung geht es um die Integration und Entwicklung der Freiwilligen durch Ausei-
nandersetzung mit ihrer kulturellen Identität und den Lebensstilen anderer und folglich um die Anerkennung 
kultureller Vielfalt. Künstlerische Bildungsprozesse befördern zudem die Entwicklung der ästhetischen Aus-
drucksfähigkeit der Freiwilligen.  

 Im Sinne einer sozialen Bildung erhalten die Freiwilligen Gelegenheiten, ihr sozial-kommunikatives Hand-
lungsrepertoire zu erweitern, soziale Anerkennung zu erfahren sowie durch gesellschaftliche Reflexion ihre 
Tätigkeiten in soziale Zusammenhänge zu setzen. Im Rahmen politischer Bildung wird zudem die Fähigkeit 
zu (politischer) Partizipation, z. B. durch Kritikfähigkeit und Mündigkeit der/des Einzelnen, gefördert. 

 Im Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung erhalten Freiwillige die Möglichkeit, sich Fachwissen anzu-
eignen und neue Arbeitsmethoden zu erlernen.  

Träger und Einsatzstellen tragen gemeinsame Verantwortung für die Realisierung der Bildungsziele, ausführlich be-
schrieben in der Rahmenkonzeption für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. Nachfolgend sind die Stan-
dards für Einsatzstellen dargestellt. Diese wurden in einem Prozess zwischen Einsatzstellen, Trägern und dem bun-
deszentralen Träger BKJ entwickelt. Ziel ist die Sicherung eines einheitlichen Qualitätsniveaus in der konkreten Aus-
gestaltung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

Die Standards beinhalten jeweils ein Qualitätsziel, das die Richtung der gewünschten Handlungen angibt. Als solches 
sind die Ziele positiv formulierte, gedankliche Vorwegnahmen zu erreichender Zustände. Die zu jedem Standard dazu-
gehörigen Qualitätskriterien bezeichnen festgelegte Ausprägungsgrade für die zu erfüllende Anforderungen an die 
Qualität der jeweiligen  Arbeitsabläufe oder -ergebnisse. Sie beschreiben den Umfang, die Intensität und Art und Weise 
in mess- oder prüfbarer Form, die erfüllt werden sollen.
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1. ORGANISATION UND RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST KULTUR UND BILDUNG 

Die Einrichtung ermöglicht dem Träger die Prüfung ihrer Eignung als Einsatzstelle nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz und ggf. ergänzend trägerspezifischen Anerkennungskriterien. 

 Einrichtungen beteiligen sich am Anerkennungsverfahren des Trägers wie folgt: 

// Sie bewerben sich mit einer Interessensbekundung mit den vom Träger geforderten Angaben. 

// Sie reichen den Anerkennungsantrag für Einsatzstellen des Bundes über den zuständigen Träger ein. 

// Sie erbringen den Nachweis für den gemeinnützigen Einsatz von Freiwilligen und äußern sich auf Nachfra-
ge zu den Anerkennungskriterien. 

// Sie nehmen ein Einführungsangebot21 des Trägers wahr. 

// Die Einsatzstelle meldet sich drei Monate  vor einer wiederholten Platzbesetzung beim Träger mit den von 
diesem geforderten Angaben. 

Die Einsatzstelle bietet verlässliche Rahmenbedingungen für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

 Die Einsatzstelle erkennt die in einem Rahmenvertrag geregelten Verpflichtungen an. Dazu zählen: 

// Einhaltung der gesetzlichen Standards und der Qualitätsvorgaben des Trägers, 

// Benennung von einer oder mehreren festen Ansprechpersonen in der Einrichtung für die kontinuierliche 
fachliche Anleitung und individuelle Begleitung des/der Freiwilligen, 

// Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und von Arbeitsmaterialien entsprechend den Aufgaben der/des Frei-
willigen,  

// Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeit und Freizeitregelungen, 

// Freistellung der/des Freiwilligen von der Arbeit in der Einsatzstelle zu den gesetzlich vorgeschriebenen 
und mit dem Träger vereinbarten 12 Bildungstagen (bei einem ganzjährigen Einsatz), 

// Sicherstellung der fristgerechten Zahlung des Eigenanteils zur Finanzierung des Freiwilligenplatzes 
und/oder von Taschengeld und Sozialversicherung für den/die Freiwillige/-n sowie Mitteilungspflicht gegen-
über dem Träger bei sich abzeichnender Zahlungsunfähigkeit. 

Die Einsatzstelle sichert ein transparentes Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren für Bewerber/-innen. 

 Die Einsatzstelle beteiligt sich am Vermittlungsverfahren des Trägers (sofern vorhanden). 

 Die Einsatzstelle nimmt zu allen Bewerbern/-innen innerhalb von 14 Tagen Kontakt auf. Das gilt sowohl für 
vom Träger vermittelte Bewerbern/-innen als auch für Menschen, die sich direkt bei der Einsatzstelle bewer-
ben. 

 Die Einsatzstelle hält sich hinsichtlich der Bewerbungsgespräche an die Vorgaben, die vom Träger definiert 
sind. 

 Die Einsatzstelle gibt den Bewerber/-innen  innerhalb von 14 Tagen nach ihrem Bewerbungsgespräch eine 
entsprechende Rückmeldung. 

                                                                            
21  z.B. in Form eines Gesprächs oder eines Einsatzstellentreffens 
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 Die Einsatzstelle informiert nach Entscheidung für und gegen die Bewerber/-innen des Trägers den Träger 
über das Ergebnis.  

2. INHALTLICH-FACHLICHE AUSGESTALTUNG DES BUNDESFREIWILLIGENDIENST KULTUR UND BILDUNG 

Die Einsatzstelle gewährleistet den arbeitsmarktneutralen Einsatz der/des Freiwilligen in einer überwiegend prakti-
schen Tätigkeit, die die reguläre Arbeit der Einsatzstelle unterstützt und zusätzliche Angebote schafft. Die Einsatz-
stelle ermöglicht dem/der Freiwilligen individuelle und  praxisnahe Lernerfahrungen und bezieht die Interessen der 
Freiwilligen ein. 

 Die Einsatzstelle legt das mögliche Aufgabenspektrum für jeden der von ihr angebotenen Einsatzplätze 
schriftlich nieder22. Sie prüft die Profile/Aufgaben vor jeder Neubesetzung auf Aktualität und Vollständigkeit, 
nimmt ggf. Modifikationen vor und teilt diese dem Träger mit. 

 Die Einsatzstelle grenzt, z. B. im Tätigkeitsprofil, den Einsatz der/des Freiwilligen gegenüber hauptamtlich 
Mitarbeitenden ab.  

 Die Einsatzstelle bezieht den/die Freiwillige/-n bei der Ausgestaltung des konkreten Einsatzes und der Fest-
legung der individuellen Ziele im Bundesfreiwilligendienst mit ein und berücksichtigt dabei deren/dessen 
Wünsche, Interessen, Fähigkeiten und  Alter . 

 Die Einsatzstelle füllt im dialogischen Prozess mit der/dem Freiwilligen die schriftliche Vorlage des Trägers 
aus, die zur Konkretisierung von Aufgaben im Einsatzzeitraum und ggf. zur Festlegung der Rahmenbedin-
gungen der eigenverantwortlichen Projektarbeit sowie zur Festlegung von Zielen und Reflexionsvereinba-
rungen dient23. 

 Die Einsatzstelle legt diese schriftliche Vereinbarung innerhalb des ersten Viertels der Einsatzzeit dem Trä-
ger zur Prüfung und Gegenzeichnung vor (Näheres regelt der jeweilige Träger). 

Die Einsatzstelle bietet dem/der Freiwilligen fachliche Beratung und individuelle Unterstützung (u. a. in Problem- 
und Konfliktsituationen), Feedback zur eigenen Tätigkeit sowie Hilfestellungen bei der Planung und Gestaltung des 
Bundesfreiwilligendienstes als Bildungsangebot. 

 Die Einsatzstelle benennt im Anerkennungsantrag für Einsatzstellen des Bundes eine oder mehrere feste 
Ansprechpersonen für die kontinuierliche fachliche Anleitung und individuelle Begleitung der/des Freiwilli-
gen. 

// Die Ansprechpersonen für die individuelle Begleitung der/des Freiwilligen in den Einsatzstellen verfügt 
über eine pädagogische Qualifikation oder mehrjährige Erfahrung in Personalführung oder Teamarbeit. 

// Die Ansprechpersonen für die kontinuierlichen fachlichen Anleitung der/des Freiwilligen verfügt über eine 
fachspezifische Qualifikation entsprechend den Angebots- und Einsatzfeldern oder Eignung durch mehrjäh-
rige Praxiserfahrung bzw. entsprechende theoretische Kenntnisse.  

 Die Einsatzstelle stellt sicher, dass jede Ansprechperson für die individuelle Begleitung der/des Freiwilligen 
jährlich an einem fachlichen Angebot des Trägers teilnehmen kann, z. B. Einsatzstellentreffen oder Fortbil-
dungen. 

 Die zuständigen Einsatzstellenmitarbeitenden sind für den Träger erreichbar und reagieren auf Anfragen; 
ggf. werden Kommunikationszeiten zwischen Einsatzstelle und Träger gesondert vereinbart. 

                                                                            
22 z. B. im Anerkennungsantrag für Einsatzstellen des Bundes 
23 nach Maßgabe des Trägers z. B. in Form einer Ziel-, Qualitäts- oder Tätigkeitsvereinbarung. 
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 Die zuständigen Einsatzstellenmitarbeitenden stehen mindestens einmal während der Dienstzeit der/des 
Freiwilligen sowie darüber hinaus bei Schwierigkeiten und im Konfliktfall für einen Besuch des Trägers in der 
Einrichtung zur Verfügung.  

 Die Ansprechpartner/-innen der/des Freiwilligen in der Einsatzstelle stellen sich zu Beginn des Einsatzes 
persönlich bei dem/der Freiwilligen vor. 

 Die/der fachliche Anleiter/-in stellt die Einarbeitung und Einweisung der/des Freiwilligen sicher. Er/sie beglei-
tet den/die Freiwillige/-n in der Einarbeitungszeit intensiv und verantwortet, dass die/der Freiwillige bekannt 
gemacht wird mit 

// der Einrichtung und dem Team, 

// dem Klientel bzw. den Zielgruppen, 

// den wesentlichen Regeln und Befugnissen in der Einsatzstelle sowie 

// den Arbeitsschutzbestimmungen und Haftungsfragen. 

 Darüber hinaus übernimmt der/die fachliche Anleiter/-in die kontinuierliche aufgabenbezogene Begleitung 
des/der Freiwilligen und steht für seine/ihre Fragen zur Verfügung. 

 Die Ansprechperson für die individuellen Begleitung führt mit der/dem Freiwilligen in regelmäßigen Abstän-
den Gespräche über ihre Zufriedenheit, ihre Interessen und Ziele im Freiwilligendienst durch, mindestens je-
doch einmal zu Beginn (nach spätestens dem ersten Viertel ihrer Dienstzeit), in der Mitte und am Ende des 
Freiwilligendienstes.24 

 Auf Anfrage gibt die Einsatzstelle die Ergebnisse dieser Gespräche dem Träger mündlich oder schriftlich zur 
Kenntnis.  
 

 Kann-Kriterium: Die Einsatzstelle ermöglicht dem/der Freiwilligen, über die mit dem Träger vereinbarten Bil-
dungstage hinaus an einrichtungsinternen Fortbildungen teilzunehmen. 

Kann-Standard: Träger und Einsatzstelle bieten dem/der Freiwilligen mit der eigenverantwortlichen Projektarbeit 
ein besonderes Partizipationsfeld, das zugleich eine besondere Form der Anerkennung des Engagements darstellt. 

 Die Einsatzstelle ermöglicht eine eigenverantwortliche Projektarbeit der/des Freiwilligen und eruiert ge-
meinsam mit ihm/ihr die Realisierbarkeit. Dabei berücksichtigt sie die Ideen und Interessen der/des Freiwil-
ligen. 

 Die Einsatzstelle unterstützt den/die Freiwillige/-n bei der Ideenfindung und Planung des Projektes. 

 Die Einsatzstelle trifft mit der/dem Freiwilligen Regelungen zu den Rahmenbedingungen der eigenverant-
wortlichen Projektarbeit, u. a. zu den (inhaltlichen, organisatorischen, personellen, finanziellen) Unterstüt-
zungsleistungen der Einsatzstelle und zu der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit der/des Freiwilligen. 

 Die Einsatzstelle benennt den Planungsstand sowie Art und Umfang der vorgesehenen Unterstützung und 
teilt dies dem Träger nach dessen Maßgabe mit.25  

 Die Einsatzstelle begleitet reflektierend und unterstützend die Projektarbeit der/des Freiwilligen. 

Die Einsatzstelle verfolgt im Konfliktfall das Ziel, eine einvernehmliche Lösung gemeinsam mit dem/der Freiwilligen 
zu finden.  

                                                                            
24 s. auch den Leitfaden „Reflexionsgespräche in Einsatzstellen“ 
25 z. B. in einer Ziel-, Qualitäts- oder Tätigkeitsvereinbarung. 
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 Die Einsatzstelle führt im Konfliktfall ein klärendes Gespräch mit der/dem Freiwilligen. 

 Die Einsatzstelle unterrichtet im Konfliktfall oder bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten in der Zusammen-
arbeit mit der/dem Freiwilligen den Träger und gibt diesem die Möglichkeit, im Sinne von Moderation und Be-
ratung bei einer Lösung behilflich zu sein.  

Die Einsatzstelle unterstützt den/die Freiwillige in seiner/ihrer persönlichen und beruflichen Orientierung.  

 Die Einsatzstelle stellt die/den Freiwillige/-n auf Wunsch für eine Hospitation in einem anderen Tätigkeitsbe-
reich innerhalb des eigenen Hauses oder in einer anderen Einrichtung frei. 

 Die Ansprechpersonen für die individuelle Begleitung der/des Freiwilligen steht bei Interesse nach berufli-
cher Entscheidungsfindung den Freiwilligen auf Wunsch beratend zur Seite. Sie veranschaulicht der/dem 
Freiwilligen explizit das eigene Berufsbild inklusive Ausbildungsweg, aber auch das von Kollegen/-innen und 
Mitarbeitern/-innen. 

 Die Einsatzstelle ermöglicht – nach eigenem Ermessen durch Freistellung oder mindestens durch Urlaubs-
gewährung – der/dem Freiwilligen die Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, Aufnahmeprüfungen und Bera-
tungsterminen zur beruflichen Lebensplanung. 
 

 Die Einsatzstelle gewährleistet im Rahmen der Vereinbarung mit dem Träger Freiwilligen anderer Einsatzstel-
len innerhalb des Trägerverbunds Freiwilligendienste Kultur und Bildung eine Hospitationsmöglichkeit. 

Die Einsatzstelle gestaltet die Zusammenarbeit mit dem/der Freiwilligen im Sinne einer wertschätzenden Anerken-
nungskultur. Sie würdigt das freiwillige Engagement ihres/ihrer Freiwilligen. 

 Die Einsatzstelle sorgt für eine Begrüßung der/des Freiwilligen und dankt ihm/ihr für den Einsatz im Rahmen 
einer angemessenen Verabschiedung. 

 Die Einsatzstelle eröffnet dem/der Freiwilligen während seines/ihres Einsatzes vielfältige Partizipations-
möglichkeiten, so 

// integriert die Einsatzstelle den/die Freiwillige/-n als Mitarbeiter/-in in das Team. Ihre/Seine Anliegen und 
Meinungen werden berücksichtigt, 

// beteiligt die Einsatzstellen den/die Freiwillige/-n an der Tages-, Wochen- und Monatsplanung ihres/seines 
Einsatzes, 

// befragt die Einsatzstelle die/den Freiwillige/-n zu Entscheidungen, die mit seinem/ihren Aufgabenfeld zu-
sammenhängen, 

// stellt die Einsatzstelle den/die Freiwillige/-n für die Wahrnehmung von freiwilligendienstspezifischen Auf-
gaben oder Ämtern (bspw. das Amt der Landessprecherin/des Landessprechers) frei. 
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Träger und Einsatzstelle würdigen zum Ende des Bundesfreiwilligendienstes das Engagement der/des Freiwilligen 
mit einem bundeseinheitlichen Zertifikat und bescheinigen ihm seine/ihre durchgeführten Tätigkeiten und Bil-
dungstage. 

 Die Einsatzstelle erfüllt die Vorgaben des Trägers zur Erstellung des Zertifikats und bindet ihre/-n  
Freiwillige/-n dialogisch in den Prozess ein, indem sie ein ausführliches Abschlussgespräch mit folgenden 
Inhalten gestaltet26: 

// Tätigkeiten und Zufriedenheit des/der Freiwilligen, 

// Erfahrungen/Kompetenzzuwachs des/der Freiwilligen, 

// Interessen und Ziele des/der Freiwilligen nach dem Freiwilligendienst, 

// Austausch über weitere Engagementmöglichkeiten in der Einsatzstelle und Umgebung, 

// Danksagung seitens der Einsatzstelle für das Engagement des/der Freiwilligen. 

 Die Einsatzstelle leistet fristgemäß Zuarbeit zum Zertifikat. Sie beteiligt sich an der Zertifikatserstellung  mit 

// ihrer Unterschrift,  

// mit der Benennung der Fortbildungen, die der/die Freiwillige im Rahmen der Einsatzstelle besucht hat, 

// mit der Benennung der Tätigkeiten des/der Freiwilligen, 

// mit der Benennung und Beschreibung des eigenverantwortliche Projekts (wenn durchgeführt), 

// mit der Beschreibung der (erworbenen) Kompetenzen des/der Freiwilligen. 

3. QUALITÄTSSICHERUNG UND -ENTWICKLUNG FÜR DEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST KULTUR UND BILDUNG 

Die Einsatzstelle wirkt im Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung daran mit, attraktive und fachlich 
fundierte Engagementangebote für Menschen ab 27 Jahren zu schaffen und entwickelt diese fortlaufend weiter. 

 Die Einsatzstelle nimmt einmal jährlich an Angeboten des Trägers zur Information, zum Erfahrungsaus-
tausch sowie zur Beratung und Fortbildung der Verantwortlichen für die individuelle Begleitung der/des Frei-
willigen teil. 

 Die Einsatzstelle reflektiert in Gesprächen mit dem Träger die Umsetzung des Freiwilligendienstes, z. B. im 
Rahmen des Einsatzstellenbesuchs durch den Träger, und berücksichtigt das Feedback des Trägers in der 
weiteren Durchführung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung.  

 Die Einsatzstelle informiert den zuständigen Träger über interne Veränderungen und Entwicklungen, welche 
die Durchführung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung und die Einhaltung der Qualitätsstan-
dards tangieren. Dazu zählen insbesondere: 

// ein Personalwechsel in der fachlichen Anleitung oder/und individuellen Begleitung der/des Freiwilligen, 

// ein Wegfall oder eine substanzielle Änderung des Einsatz- und Aufgabenbereichs der/des Freiwilligen, 

// sich abzeichnende Schwierigkeiten bei der Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeit,

                                                                            
26 s. auch den Leitfaden „Reflexionsgespräche in Einsatzstellen“ 
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// Terminkollisionen der vereinbarten Bildungstage für den/die Freiwillige/-n mit den Einsatzplanungen 
der/des Freiwilligen in der Einrichtung. 

 Die Einsatzstelle nimmt an den Evaluationen des Trägers, der Zentralstelle BKJ, des Bundes oder der von 
diesen beauftragten wissenschaftlichen Institutionen teil. 

4. KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FÜR DEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST KULTUR UND BILDUNG 

Die Einsatzstelle fördert mit dem Angebot des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung die öffentliche Präsenz 
und Anerkennung von Freiwilligendiensten im Allgemeinen sowie eine gemeinsame Markenentwicklung für den 
Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung im Speziellen. 

 Die Einsatzstelle erwähnt den Träger in allen relevanten, im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligen-
dienst Kultur und Bildung stehenden Veröffentlichungen. Sie legt dem Träger eigene Öffentlichkeitsarbeits-
materialien mit dem Thema Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung unmittelbar nach Veröffentlichung 
zur Dokumentation vor. 

 Die Einsatzstelle weist Interessierte auf weitere Informationsquellen hin und verweist sie ggf. an den zu-
ständigen Träger.  

 Die Einsatzstelle stellt dem Träger auf Anfrage Informationen für die Präsentation der Einsatzstelle auf der 
Träger-Website zur Verfügung und unterstützt ihn auf Anfrage bei der Erstellung von neuen Öffentlichkeits-
arbeitsmaterialien mit Bild- und Textmaterial. 

 Die Einsatzstelle informiert auf der Website und ggf. im Rahmen ihrer Presse- und Medienarbeit über die Ar-
beit der/des Freiwilligen. 

 Die Einsatzstelle informiert über ihren Status als Einsatzstelle sowie über die Einsatzmöglichkeiten in ihrer 
Einrichtung auf ihrer Website und in weiteren Öffentlichkeitsarbeitsmaterialien. 

 Die Einsatzstelle ist verantwortlich dafür, die Förderung des Bundesfreiwilligendienstes durch das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) auf ihrer Website und in weiteren Öffentlich-
keitsarbeitsmaterialien sichtbar zu machen und bindet dafür das entsprechende Logo ein. 

 Die Einsatzstelle bindet entsprechend den Corporate-Design-Vorgaben des Trägers außerdem das Logo des 
Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung und/oder des Trägerverbunds ein. 

 Kann-Standard: Die Einsatzstelle verwendet die Materialien des Trägers oder der Zentralstelle BKJ bei öffent-
lichen Auftritten im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung.
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QUALITÄTSSTANDARDS UND AUFGABEN FÜR DEN BUNDESZENTRALEN TRÄGER 
BKJ27 IM TRÄGERVERBUND >> 

PRÄAMBEL 

Der Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung richtet sich mit dem Bundesfreiwilligendienst Kultur und 
Bildung als Bildungs- und Orientierungsangebote an Menschen ab 27 Jahre. Er kombiniert praktisches Engagement 
in einer Einsatzstelle mit begleitender Bildungsarbeit.  

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ) ist durch das zuständige Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) als Zentralstelle für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bil-
dung anerkannt. Sie wird im Auftrag des BMFSFJ und des Trägerverbunds tätig. Sie verfolgt gemeinsam mit dem 
BMFSFJ und dem Trägerverbund das Ziel, ein bundesweites, flächendeckendes und vielfältiges Freiwilligendienstan-
gebot für Menschen ab 27 Jahre kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln.  

Grundlage bilden das Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) sowie die zugehöri-
gen Richtlinien, zuwendungsrechtlichen Vorgaben und vertraglichen Regelungen zwischen BMFSFJ und BKJ. Basis 
für die bundeszentrale Trägerschaft der BKJ bildet zudem das Qualitätskonzept des Bundesfreiwilligendienst Kultur 
und Bildung im Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung.  

Die BKJ gewährleistet die Umsetzung des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und Bildung in einer föderalen Trä-
gerstruktur, welche die Infrastruktur zur Umsetzung der Dienste und die Vielfalt der Angebote (Träger- und Einsatz-
stellenpluralität) sichert. Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung wird innerhalb der Rahmenbedingungen 
und Vereinbarungen durch die angeschlossenen Träger eigenverantwortlich gestaltet.  

Mit dem Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung verfolgt die BKJ das Ziel,  

 bundesweit Bildungs- und Engagementmöglichkeiten für Menschen ab 27 Jahre entsprechend ihrer Interes-
sen zu gestalten, zu sichern und zu erweitern, 

 Persönlichkeitsentwicklung und Lebensorientierung von Menschen ab 27 Jahren zu unterstützen, 

 die Einsatzfelder Kultur und Bildung durch neue Impulse und Engagement zu stärken und in ihrer gesell-
schaftspolitischen Relevanz zu verdeutlichen, 

 die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hin zu einer selbstverständlichen Kultur der Freiwilligkeit und ent-
sprechenden öffentlichen Anerkennung zu unterstützen. 

Die Angebote des Trägerverbunds Kultur und Bildung werden kontinuierlich in der Zusammenarbeit von bundeszent-
ralen Träger mit den angeschlossenen Trägern weiterentwickelt, um vielfältige Angebote für interessierte Menschen 
zielgruppengerecht anzubieten. 

                                                                            
27 Der bundeszentrale Träger ist für strategische und fachpolitische Aufgaben, Qualitätsentwicklung (Bundestutorat) sowie verwaltende Aufga-
ben im Rahmen der Kostenerstattung (Zentralstelle) zuständig. 
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1. MANAGEMENT UND ORGANISATION DES BUNDESFREIWILLIGENDIENST KULTUR UND BILDUNG 

Der Dachverband BKJ als bundeszentraler Träger bietet mit der Einrichtung des Programms Freiwilligendienste 
Gewähr für ein professionelles Management des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und Bildung im Trägerverbund. 

Der bundeszentrale Träger ist verantwortlich für: 

 die fachlichen Aufgaben der pädagogischen Arbeit und Qualitätsentwicklung des Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung (inkl. Vernetzung), 

 das Kursprogramm zur Qualifizierung der Trägermitarbeiter/-innen für ihre Aufgaben, 

 die finanziell-administrativen Aufgaben, 

 den Service-Bereich für die Mitglieder/Träger im Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung, z. B. in 
Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit, 

 die politische Interessenvertretung und Lobbyarbeit. 

1.1 Leitbild und Organisationsstruktur 

Freiwilligendienste sind als Kernaufgabe des Dachverbandes in seinem inhaltlichen Profil und Organisationsstruk-
tur eingebettet. Die Leitlinien des Dachverbandes sind Grundlage für das Handeln als bundeszentraler Träger, ins-
besondere in der Kooperation mit Trägern. 

 Der Dachverband hat den Geschäftsbereich Freiwilliges Engagement und das Programm Freiwilligendienste 
im Leitbild und seinem Aufgabenprofil verankert. 

 Der Dachverband implementiert den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung in die schriftlichen Jahres-
planungen und Tätigkeitsberichte. 

 Der Dachverband hat das Programm Freiwilligendienste im Organigramm bzw. der Organisationsstruktur ab-
gebildet. 

 Der Geschäftsbereich Freiwilliges Engagement sichert die kontinuierliche Berichterstattung in den BKJ-
Gremien: 

// Vorstand (zweimal jährlich) 

// Mitgliederversammlung (einmal jährlich) 

// Fachausschuss Bürgerschaftliches Engagement / Freiwilligendienste (einmal jährlich) 

// Ad-hoc-Arbeitsgruppen 

Der bundeszentrale Träger sichert mit dem Personaltableau im Geschäftsbereich Freiwilliges Engagement die fun-
dierte fachliche und bundesweite Koordination und Begleitung des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und Bildung. 
Die Zuständigkeiten der Mitarbeiter/-innen beim bundeszentralen Träger sind transparent. 

 Der bundeszentrale Träger definiert für den Arbeitsbereich Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung fol-
gende Funktionsrollen und stellt sicher, dass diese wahrgenommen werden: Referent/-innen, fachliche As-
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sistenz, Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, Zentralstelle/Finanzmanagement/Buchhaltung, allgemeine 
Verwaltung/Assistenz. 

 Der bundeszentrale Träger hat ein Tätigkeitsprofil für diese Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung schriftlich niedergelegt, in dem die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten benannt 
sind.  

 Der bundeszentrale Träger macht die Zuständigkeiten der Mitarbeiter/-innen im Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung für die Gremien, die Geschäftsstelle sowie gegenüber den Trägern sichtbar, z. B. im Rund-
schreiben und über die Website.  

 Der bundeszentrale Träger führt jährlich ein Personalgespräch für alle Mitarbeitern/-innen im Geschäftsbe-
reich Freiwilliges Engagement durch.  

 Kann-Kriterium28: Der bundeszentrale Träger bietet Möglichkeiten der Supervision für die Mitarbeiter/-innen 
im Geschäftsbereich Freiwilliges Engagement (einzeln oder im Team). 

1.2 Personal 

Der bundeszentrale Träger unterstützt durch qualifiziertes Personal die Träger in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
Der bundeszentrale Träger stellt die Weiterbildung seiner Mitarbeiter/-innen sicher.  

 Der bundeszentrale Träger hält für die Belange des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und Bildung bei mindes-
tens 500 Freiwilligen nachstehende Mitarbeiter/-innen-Stellen vor (Aufteilung in mehrere Teilzeitstellen 
möglich): 

// eine volle Stelle für strategische und fachpolitische Aufgaben sowie Qualitätsentwicklung, 

// eine halbe Stelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 

// eine halbe Stelle für verwaltende Aufgaben im Rahmen der Kostenerstattung. 

 Der bundeszentrale Träger gewährleistet, dass Ausschreibungen und Einstellungen für Mitarbeiter/-innen im 
Geschäftsbereich Freiwilliges Engagement den Vorgaben des BMFSFJ entsprechen und dass diese Mitarbei-
ter/-innen eine fachspezifische Qualifikation, bevorzugt aus dem Bereich der Geistes-, Kultur- und Sozialwis-
senschaften, haben. 

 Der bundeszentrale Träger stellt sicher, dass die Mitarbeiter/-innen alle zwei Jahre an einer Fortbildung teil-
nehmen. 

1.3 Finanzierung und Verwaltung 

Die Regelungen für den Einsatz der Freiwilligen sind vertraglich festgelegt und bundesweit vergleichbar.  

 Der bundeszentrale Träger prüft jährlich den zusätzlich zur BAFzA-Vereinbarung vorgelegten Entwurf für die 
Rahmenvereinbarung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung zwischen Einsatzstelle und Träger auf 
Aktualität und nimmt entsprechende Anpassungen vor. 

                                                                            
28 „Kann-Kriterium“ bedeutet hier, dass aktuell Freiwilligkeit besteht. 
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Der bundeszentrale Träger fungiert als Schnittstelle zwischen BMFSFJ und Trägern – v. a. auch in Hinsicht auf die 
mit der Kostenerstattung für pädagogische Begleitung, Taschengeld und Sozialversicherung zusammenhängenden 
Verwaltungsabläufe und die finanzrechtlichen Regelungen.  

 Der bundeszentrale Träger legt für die nachstehende Aufgaben eine Prozessbeschreibung „Verwaltungsauf-
gaben“ für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung einschließlich aktuell gültiger Fristen schriftlich 
nieder und gibt sie den Trägern bekannt29. Er berücksichtigt dabei die Vorgaben des Bundes. 

// Antrag auf Anerkennung von Einsatzstellen beim BAFzA, 

// Abschluss der Vereinbarung zwischen Bundesamt-Einsatzstelle-Freiwillige/r zwischen Einsatzstelle und 
Freiwilligem/-r, 

// Änderung von Daten des Trägers, der Einsatzstelle oder der/des Freiwilligen gegenüber dem BAFzA zwi-
schen Träger und Freiwilligem/-r, 

// Verlängerung von Vereinbarungen, 

// Aufhebung oder Kündigung von Vereinbarungen. 

 Der bundeszentrale Träger legt die mit den finanzrechtlichen Regelungen zusammenhängenden Aufgaben 
und Prozesse schriftlich nieder und gibt sie den Trägern bekannt. Diese Prozessbeschreibung „Kostenerstat-
tungs- und Nachweisverfahren“ umfasst für den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung nach Bundes-
freiwilligendienstgesetz nebst Richtlinien folgende Inhalte: 

// Kontingentverteilung (Verträge/Vereinbarungen), 

// Bundeseinbehalt, 

// Nachweis der Kostenerstattungen, 

// Prüfungen/Kontrolle, 

 Der bundeszentrale Träger bespricht einmal jährlich mit den Trägern die finanzrechtlichen Regelungen und 
die damit zusammenhängenden Prozesse.  

 Der bundeszentrale Träger nimmt an den vom BMFSFJ einberufenen Sitzungen zu Fragen der Zentralstellen-
aufgaben teil. Er beteiligt sich mit Zuarbeiten und Stellungnahmen – auf Nachfrage oder proaktiv – an der 
Weiterentwicklung des Zentralstellenverfahrens.  

Der bundeszentrale Träger sichert, dass die finanzielle Anerkennung des Engagements der Freiwilligen bundesein-
heitlich ist.  

 Der bundeszentrale Träger veranlasst alle zwei Jahre die Diskussion und Entscheidungsfindung im Träger-
verbund über die Mindesthöhe des Taschengeldes und der Ersatzleistungen im Bundesfreiwilligendienst 
Kultur und Bildung. 

 Der bundeszentrale Träger prüft im Rahmen der Vor-Ort-Prüfungen stichprobenartig, dass in Vereinbarungen 
zwischen Freiwilligen und Einsatzstellen und Bund das im Trägerverbund festgelegte Taschengeld  aufge-
nommen wurde  

                                                                            
29 siehe Prozessbeschreibung „Verwaltungsaufgaben“ im Anhang 
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Der bundeszentrale Träger unterstützt die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen bei den Trägern. 

 Der bundeszentrale Träger hält Prozessbeschreibungen und Checklisten für Verwaltungsabläufe vor, z. B. 
zum Datenschutz oder zur Archivierung. 

 Der bundeszentrale Träger veranstaltet jährlich Verwaltungsworkshops bzw. -austauschtreffen für die Trä-
ger. 

2. KOORDINATION DES TRÄGERVERBUNDS  

2.1 Aufnahme, Prüfung und Ausschluss von Trägern 

Der bundeszentrale Träger sichert bundesweit ein gleichwertiges Angebot des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und 
Bildung. Es nimmt daher nur Träger in den Trägerverbund auf, welche Gewähr für die Umsetzung des Qualitätskon-
zeptes und der Rahmenkonzeption für den des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung bieten. 

 Die Anforderungen für Träger im Trägerverbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung sind schriftlich in den 
Qualitätsstandards festgehalten und werden interessierten Organisationen auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt.  

 Der bundeszentrale Träger legt ein Aufnahmeverfahren für Träger nieder und sichert ab, dass der Aufnahme-
prozess den Vorgaben entsprechend realisiert wird. 

 Der bundeszentrale Träger gewährleistet, dass das Aufnahmeverfahren innerhalb eines Jahres abgeschlos-
sen ist, sofern es nicht im Verlauf des Prozesses zu anderen Vereinbarungen kommt. 

 Der bundeszentrale Träger regelt die verbindlichen Vereinbarungen und Auflagen in Verträgen über die Zu-
sammenarbeit (z. B. Kooperationsverträge und Weiterleitungsverträge), die jährlich aktualisiert und neu ge-
schlossen werden. 

 Der bundeszentrale Träger legt in Abstimmung mit dem Trägerverbund schriftlich ein Verfahren zur Prüfung 
der Träger hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätsvereinbarungen für den Bundesfreiwilligendienst Kultur 
und Bildung fest. Es gewährleistet, dass diese Maßnahmen den Trägern bekannt sind. 

 Der bundeszentrale Träger hat Ausschlusskriterien sowie ein Ausschlussverfahren für Träger schriftlich fi-
xiert. 

2.2 Information der Träger 

Der bundeszentrale Träger informiert die angeschlossenen Träger regelmäßig und in geeigneter Form zu themen-
spezifischen Fragen (inhaltlich, strategisch, rechtlich, verwaltungstechnisch etc.), um die ordnungsgemäße Durch-
führung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung zu gewährleisten.  

 Der bundeszentrale Träger ist an den Werktagen, mit Ausnahme vom 20. Dezember bis 06. Januar, telefo-
nisch bzw. per Mail erreichbar. Die Zeiten und Kontaktdaten sowie ggf. längere Abwesenheiten von Mitarbei-
tern/-innen beim bundeszentralen Träger werden den Trägern bekannt gegeben. 

 Der bundeszentrale Träger versendet einmal monatlich, mindestens jedoch im Zwei-Monats-Rhythmus allen 
ihm benannten Trägermitarbeitern/-innen im Themenfeld Freiwilligendienste Kultur und Bildung ein zentra-
les Rundschreiben. 
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 Der bundeszentrale Träger  verbreitet tagesaktuelle Entwicklungen und dringliche Entscheidungsbedarfe in 
gesonderten Informationen via Telefon und E-Mail. 

 Der bundeszentrale Träger prüft den Internetauftritt des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung monat-
lich auf Aktualität und nimmt entsprechend Anpassungen vor. 

2.3 Beratung der Träger 

Der bundeszentrale Träger steht den Trägern für individuelle Beratung zur Verfügung. 

 Der bundeszentrale Träger reagiert auf Anfragen der Träger innerhalb einer Woche. 

 Der bundeszentrale Träger besucht jeden Träger regelmäßig im Abstand von zwei Jahren für individuelle Trä-
gergespräche von drei Stunden Dauer zu vorher abgestimmten Themen.  

 Der bundeszentrale Träger protokolliert die Trägergespräche und die getroffenen Vereinbarungen. 

2.4 Vernetzung, Austausch, Qualifizierung der Träger 

Der bundeszentrale Träger unterstützt die ihm angeschlossenen Träger bei der Vernetzung, beim Austausch und 
bietet Qualifizierungen an, um die Qualität des Bundesfreiwilligendiensts Kultur und Bildung bundesweit sicherzu-
stellen.  

 Der bundeszentrale Träger führt jährlich zwei verbindliche eintägige Arbeitstreffen für die Träger durch: 

// ein Arbeitstreffen für die Geschäftsführer/-innen und leitenden Koordinatoren/-innen. Es werden die struk-
turellen, fachpolitischen und strategischen Vernetzungen, Perspektiven und Entscheidungen diskutiert.  

// ein Arbeitstreffen für die pädagogischen Mitarbeiter/-innen und leitenden Koordinatoren/-innen. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Abstimmung zu operativen Fragen, auf Informations- und Erfahrungsaustausch, 
Reflexion, Qualifizierung und Qualitätsentwicklung. Entscheidungen der Geschäftsführer/-innen werden vor-
bereitet. 

 Der bundeszentrale Träger ruft weitere Arbeitstreffen und Arbeitsgruppen nach Bedarf ein.  

 Der bundeszentrale Träger protokolliert Vereinbarungen der Arbeitstreffen und Arbeitsgruppen. 

2.5 Qualitätsentwicklung und -sicherung  

Der bundeszentrale Träger stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und 
Bildung anhand eines Qualitätskonzeptes und einer gemeinsamen Rahmenkonzeption sicher. Der bundeszentrale 
Träger initiiert, moderiert und steuert die Qualitätsentwicklung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

 Der bundeszentrale Träger stellt sicher, dass die Prüfung und Aktualisierung des Qualitätskonzeptes und der 
Rahmenkonzeption alle vier Jahre erfolgt. 

Der bundeszentrale Träger unterstützt die Träger durch Materialien, Evaluation und Qualifizierung in der Umsetzung 
des Qualitätskonzepts und der Rahmenkonzeption. 
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 Der bundeszentrale Träger pflegt die interne Website „Qualitätsmanagement // Wissenstransfer“ für 
ger30. Diese wird alle zwei Monate aktualisiert und alle zwei Jahre strukturell auf Überarbeitungsnotwendig-
keiten geprüft. Letztere werden innerhalb eines weiteren Jahres umgesetzt. 

 Der bundeszentrale Träger führt einmal jährlich eine zweitägige Fortbildung für pädagogische Fachkräfte der 
Träger durch. Er sammelt die für Träger relevanten Themen zuvor und nimmt eine thematische Abstimmung 
innerhalb des Trägerverbunds vor.  

 Der bundeszentrale Träger führt selbst Evaluationen durch bzw. beteiligt sich an entsprechenden Evaluatio-
nen, wertet sie aus und macht die Ergebnisse den Trägern zugänglich: 

// Die Trägerevaluation mittels Fragebogen wird jährlich durchgeführt. 

// Evaluationen für Einsatzstellen/Freiwillige finden alle fünf Jahre statt – als qualitative oder quantitative 
Befragungen. 

 Der bundeszentrale Träger gewährleistet, dass Evaluationsergebnisse zumindest alle drei Jahre im Träger-
verbund diskutiert und bewertet werden können.  

Der bundeszentrale Träger fördert die Entwicklung bundesweiter Bildungstage und die Verstetigung der Alumni-
Arbeit.  

 Der bundeszentrale Träger unterstützt die Entwicklung bundesweiter Bildungstage und deren Veröffentli-
chung.  

 Der bundeszentrale Träger sammelt die Kontaktdaten der Alumni, die ihre Einwilligung gegeben haben, von 
den Trägern ein. Für die Abfrage stellt er eine Vorlage zur Verfügung. 

 Kann-Kriterium: Der bundeszentrale Träger führt bundesweite Maßnahmen zur Alumni-Arbeit durch: 

// Er hält einen eigenen Bereich auf den Websites vor. 

// Er veröffentlicht vierteljährlich einen Newsletter für Alumni. 

Der bundeszentrale Träger entwickelt den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung kontinuierlich in der Zusam-
menarbeit mit den angeschlossenen Trägern weiter, um auf die sich verändernden Bedarfe von engagementinte-
ressierten Menschen und Einsatzstellen einzugehen.  

Hierzu 

// identifiziert der bundeszentrale Träger über seine Netzwerke, Arbeitskreise und Mitgliedschaften relevan-
te Themen und Fachimpulse in den Bereichen freiwilligen Engagements und kultureller Bildung; 

// greift der bundeszentrale Träger Impulse und Praxisverfahren der Träger auf und stellt sie im Trägerver-
bund zum Austausch zur Verfügung; 

// regt der bundeszentrale Träger die Träger zur Erprobung neuer Methoden und Ansätze an, konzipiert Mo-
dellprojekte und ruft zur Beteiligung auf oder identifiziert spezifische (Jahrgangs-)Schwerpunkte. 

                                                                            
30 Materialien sind z. B. Handreichungen, Leitfäden, Checklisten, Fragebögen zur Selbstevaluation etc. 
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2.6 Außenvertretung und Vernetzung  

Der bundeszentrale Träger etabliert, vertritt und sichert den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung auf fachli-
cher und politischer Ebene. Er vernetzt sich dafür zur überverbandlichen fachlichen und wissenschaftlichen Quali-
täts- und Weiterentwicklung des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

 Als bundeszentraler Träger ist die BKJ Mitglied im Zusammenschluss der Zentralstellen des Bundesfreiwilli-
gendiensts und im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. 

 Der bundeszentrale Träger nimmt an den Sitzungen und Telefonkonferenzen der Zentralstellen im Bundes-
freiwilligendienst und an den Sitzungen der Arbeitsgruppe „Freiwilligendienste“ des Bundesnetzwerkes Bür-
gerschaftliches Engagement teil.  

 Der bundeszentrale Träger beteiligt sich jährlich an mindestens einer inhaltlich-fachlichen Arbeitsgruppe im 
Zusammenschluss der Zentralstellen des Bundesfreiwilligendiensts und einer Arbeitsgruppe des BMFSFJ 
zum Bundesfreiwilligendienst. 

 Der bundeszentrale Träger beteiligt sich auf Anfrage und in Kooperation mit anderen bundeszentralen Trä-
gern relevanten wissenschaftlichen Erhebungen und Forschungsvorhaben im Themenfeld Freiwilligendiens-
te.  

Der bundeszentrale Träger etabliert und sichert den Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung auf Bundesebene. 
Er vertritt die Interessen des Trägerverbunds inklusive der ihm angeschlossenen Einsatzstellen und Freiwilligen. 
Der bundeszentrale Träger sucht den regelmäßigen Austausch auf Ebene der Bundespolitik und -verwaltung. 

 Der bundeszentrale Träger berichtet gegenüber dem zuständigen Bundesministerium entsprechend den An-
forderungen der Förder- und Rahmenrichtlinien und erteilt den Fachreferaten schriftlich und mündlich Aus-
kunft. 

 Der bundeszentrale Träger nimmt die Steuerungsgespräche mit dem zuständigen Bundesministerium wahr.  

 Der bundeszentrale Träger nimmt an Fachworkshops und -tagungen des zuständigen Bundesministeriums 
und nachgeordneter Behörden teil. 

 Der bundeszentrale Träger informiert zuständige Bundespolitiker/-innen vor und nach Wahlen mittels per-
sönlicher und telefonischer Gespräche sowie Schriftverkehr.  

 Der bundeszentrale Träger gibt Abgeordneten und Fraktionen im Deutschen Bundestag, auf Anfrage oder im 
Fall der Einberufung von Ausschusssitzungen und vergleichbarer Aufträge, fachliche Stellungnahmen ab. 

2.7 Öffentlichkeitsarbeit und Markenentwicklung 

Der bundeszentrale Träger fördert die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung von freiwilligem Engagement 
innerhalb des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung, indem er Inhalte, Ziele und Bedeutung der Freiwilligen-
dienste sowie deren Qualität in der Öffentlichkeit bekannt macht. Er verantwortet die Markenentwicklung des Bun-
desfreiwilligendienst Kultur und Bildung.  

Der bundeszentrale Träger informiert und berät Interessenten über grundlegende Inhalte und Strukturfragen sowie 
über Ergebnisse/Wirkungen des Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung transparent und leicht zugänglich.  

 Der bundeszentrale Träger informiert und berät Interessenten bei individuellen Anfragen innerhalb von fünf 
Tagen. Der bundeszentrale Träger veröffentlicht dafür die entsprechenden Kontaktdaten auf der Website. 
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 Der bundeszentrale Träger erarbeitet Materialien der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Dokumentationen, Post-
karten etc.) und gibt diese nach Veröffentlichung zur Kenntnis an den Trägerverbund. Fünf Exemplare jeder 
Veröffentlichung werden vom bundeszentralen Träger archiviert. 

 Der bundeszentrale Träger weist in allen Veröffentlichungen auf die Förderung durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hin; durch die Nutzung entsprechender Logos oder wörtlich und in 
Abhängigkeit von den Förderauflagen. 

 Der bundeszentrale Träger  verbreitet die Materialien auf Bundesebene, z. B. bei öffentlichen Auftritten und 
Veranstaltungen, und auf Anfrage an weitere Ebenen. 

 Die Materialien werden jährlich auf Aktualisierungsbedarf überprüft und ggf. aktualisiert. 

 Der bundeszentrale Träger hält einen Internetauftritt vor (und aktualisiert diesen monatlich), auf der alle 
wichtigen Informationen zum Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung zusammengestellt sind: 

// Grundlagen und Rahmenbedingungen, 

// Qualität und Struktur, 

// Entwicklung, Zahlen und Fakten, 

// Einsatzbereiche und Tätigkeiten, 

// Bewerbungsverfahren für Interessenten und Einsatzstellen, 

// Informationen zu Trägern einschl. Kontaktdaten, 

// Aufgaben und Ansprechpersonen beim bundeszentralen Träger, 

// zentrale Ergebnisse der BFD-Evaluationen. 

 Der bundeszentrale Träger nutzt proaktiv weitere Instrumente der fachlichen Öffentlichkeitsarbeit31.  

Der bundeszentrale Träger unterstützt die Träger in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 

 Der bundeszentrale Träger stellt den Trägern im Trägerverbund die Materialien in einer Anzahl zur Verfügung, 
welche die Verbreitung unter den Partnern und Zielgruppen ermöglicht.  

 Der bundeszentrale Träger bindet den Trägerverbund mit seinen Praxisbeispielen in die Inhalte der Öffent-
lichkeitsmaterialien und seinem Internetauftritt ein.  

 Der bundeszentrale Träger berät die Träger auf Anfrage zur eigenen Öffentlichkeitsarbeit für den Bundesfrei-
willigendienst Kultur und Bildung. 

Um die Qualitätsdimension der Freiwilligendienste sichtbar zu machen, verpflichtet der bundeszentrale Träger sich 
und die ihm angeschlossenen Träger auf ein einheitliches Corporate Design (CD). 

 Der bundeszentrale Träger erarbeitet in Abstimmung mit dem Trägerverbund ein CD und nutzt dieses in allen 
eigenen Veröffentlichungen.

                                                                            
31 Dazu zählen beispielsweise Pressemitteilungen, Stellungnahmen, Ergebnisdokumentationen und -präsentationen, Durchführung eigener 
Veranstaltungen, Beiträge in Veröffentlichungen, Stände bei Fachveranstaltungen und -messen. 
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 Der bundeszentrale Träger stellt eine Prozessbeschreibung und die entsprechenden CD-Materialien den 
Trägern zur Verfügung und überwacht die Einhaltung des CD durch die Träger. 

Der bundeszentrale Träger stellt als bundesweit einheitliches Anerkennungsformat für Freiwillige im Bundes-
freiwilligendienst Kultur und Bildung ein Zertifikat sicher und entwickelt Ideen für die Anerkennung von Einsatz-
stellen. 

 Der bundeszentrale Träger erstellt ein bundeseinheitliches Deckblatt und Layout für das Zertifikat, das 
allen Trägern bekannt und zugänglich ist. 

 Der bundeszentrale Träger stellt einen Leitfaden für das Zertifikat bzw. den Prozess der Zertifizierung für 
Träger und Einsatzstellen zur Verfügung. 

 Der bundeszentrale Träger beruft bei Bedarf an einer Weiterentwicklung des Zertifikats und des Zertifizie-
rungsprozesses eine Arbeitsgruppe ein. 

 Der bundeszentrale Träger stellt den Trägern zur Weitergabe an die Einsatzstellen eine Einsatzstellen-
Plakette und -Urkunde zur Verfügung.
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